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Der schweizerisl
- V"s ' >a ' " ' '

^ heraus
von Escher

Mitgliedern der gesetzgebende» l

Ein und zwa
Zürich, Montags

G e s e z g e b n n g.
Senat 8. May.

(Nachmittags 5 Uhr.)
Der Senat empfängt nachfolgenden Bericht : „In

Betracht der dringenden Nothwendigkeit die Sache
der Freiheit zu sichen, und in Erwägung, daß Maaß
regeln von Energie nothig sind, um die Republik vor
innerer Unruhe zu retten, beschließt der große Rath,
dem Direktorium provisorisch unbedingte Vollmacht
zu ertheilen, von jeden zu diesem Zwck dienlichen
Mitteln nach seinem Gutdünken Gebrauch zu machen. "

Foruerau erklärt den Beschluß sur durchaus
ronstikutionswidrig, wozu kann das Direktorium sob
cher Gewalt bedürfen; es hat doch wohl durch die
Constitution hinlängliche. Bad ou: überdein sagt
uns der Beschluß auf keine Weise, welche Gefahren
die Republik zu so ausseiordentlichen Maasregeln bc
wegen? Laflechere verlangt man soll sich durch e ne
Voltschaft an den Gr. Raih von den bewegenden
Gründen dazu unterrichten lassen. Mnret: Söge-
recht unser Zutrauen in die gegenwärtigen Minister
ist, >o können wir doch unmöglich damit anfangen
funs Dàtoren aus ihnen zu machen. In einigen
Dörfern des Kantons Soloth urn sollen Unruhen
auögedrochen, einige Areiheitsbaume umgehauen und,
wie man sagt, der fränkische Minister beschimpft wor-
den seyn, das Direktorium hat alle mögliche Kraft
allem diesem entgegen zu wirken und die Schuldigen
zu bestrafen. Ochs spricht in gleichem Sinne; das
Direktorium hak hinlängliche Gewalt allen Widerstand
der sich ihm entgcgensetzen würde zu überwinden;
nur einen iFten Fructidor vorzuuehmen, könnte cS
mehr Gewalt verlange»; nur das Vollzichungsdirekto-
rium unverantwortlich zu machen und die Gesezgebung
>hm zu unterweisen, könnte der Beschluß dienen. Ein-
Muthiq wnd der Beschluß verworfen.

Der Senat erhält folgenden Beschluß' »Aus
Vorschlag elms Mitglieds hat der grosse Räth) be,
lchwsscn, das Vollziehungsdirektorium einzuladen in
allen ehmaligen aristokratischen Kantonen ein Verzeich-
mß aller Mitglieder der alten Regierungen und ihrer
Familienangehörigen, die seit dem rsten März sich
von Haus abwesend befinden und im Lande und aus-

je Republikaner
«geben

und Usteri,
ithe der helvetische» Republik.

zigstes Stück,

en 2l.. May 1798.

wärts herumlaufen, aufnehmen zn lassen." For»
ne ran findet den Beschluß unvollständig indem er
alle seit dem rsten März von ihrem Wohnort abwe-
senden Personen umfassen sollte- Usteri verwirft
ocn Beschluß-: gegen die Määsregel selbst Hie dèrsel-
b. verlangt, hat er zwar nichts einzuwenden, ob,

gleich' es sehr überflüssig ist, dem Direktorium ein«

Vollmacht zu geben, der es gar nicht bedarf und
dieses durch die Constitution hinlänglich besitze; auch
ist schon richtig bemerkt worden, daß aufeine durchaus
fehlerhafte und ungerecht« Weise, sich der Beschluß
nicht auf alle Staatsbürger gleichmäßig erstrekt ---
dies sind indeß die Gründe nicht, um dercnwillett er

denselben verwirft, sondern er that es^ um der, der

Gesczgedersdurchaus unwürd igenSp.rachetpillett
in weicher der Beschluß abgefaßt ist- Die Regierung
will inne werden, welche Glieder der alten.Regierung,
stch von ihrem Wohnort entfernt haben, sind zum
voraus giebt sie diesen allen den Namen von La nd»

läufern! So gerechter Verdacht gegen diese Personrft
auch vorhanden seyn mag und gew-ß vorhanden ist^
so sind doch wohl auch einige oder einer unter
ihnen, die der gültigsten und wichtigsten Grunde we-
gen ihre Heimat verlassen haben und deren Patriotis»
mus um so mehr Achtung verdient, je mehr er etwa
von ihren alten College» ist verkannt worden. DH
Möglichkeit allein solche Manner durch den vorgelegt
ten Beschluß auf eine unwürdige Weise zu. behandeln
gebietet dem Senat ihn zu verwerfen. Mu-ì elch-Mà
dings find die Ausdrücke, in denen der Beschluß à
gefaßt ist, tadclhaft und unschikllch/cs.f'chenck'ctzelà.
von Maasregeln gegen eine Zigcnnerbändhals gcgà
ehemalige aristokratische RegierungsgliWr.«' die R-edes

zu seyn; dennoch scheint es ihm sehr gefährlich ösi»
Beschluß zu verwerfen. Das Volk muß Iche» und'

-glauben, daß von allem, was zur. Erhaltung der,
-Ruhe und Sicherheit beitragen kann, nichts versäumt,
wird. Er will ihn auch qmzehmen, weil man den

vorhergehenden verworfen hat; verwirft map diesijg
Wieder, so wird der Senat ver Glcichgstltigkcht'hej
-den Gefahren des Vaterlands angeklagt ustd suritzög-
liche Ereignisse verantwortlich geinacht. Ochs: daß
der Gesezgcber dem Direktorium, welches/reilich für
sich selbst Macht genug hätte zu thun4 was der.Be-



»t l' '» ' s

schluß Will, zuvorkömmt, ist kein Grund zur Ver-
werfung; oft ist es sehr gut, daß eine Autorität die
andere erinnert. Die Ausdrücke, deren sich der Be-
schlnß bedient, sind allerdings schlecht und unbestimmt,
die meisten Aristokraten sogar sagen, er gehe sie

nichts an, weil sie nicht eigentlich im Lande herum
^ laufen, indeß da es um keine Strafgesetze zu thun",

müsse man auch den Ausdruck nicht so genau nehmen
und durch die Verwerfung würde die Aristokratie ver-
leitet werden, Hofnungen auf den Senat zu bauen;
der Beschluß wird angenommen.
-" Der Senat erhalt und bestattigt nachfolgenden
Beschluß« „Auf Vorschlag eines Mitglieds hat der
grosse Rath den UWänden der Sachen angemessen
gefunden zu beschließen: daß das sämmtliche Vermö.
gen aller Klöster, Stifter und Abteycn von Stund
am solle mit Sequester belegt und den Besitzern und
Verwaltern unter ihrer Verantwortlichkeit und bei
hoher Straft untersagt seyn, nichts von denselben
veräussern zu dürfen.

Grosser Rath y May.
Auf den Antrag des B. Jomini soll eine De»

putation aus den gesezgebendcn Rathen, den B. Ge-
schäftsträger M eng aud über die Rettung aus der
Gefahr, in der er sich befunden haben soll, beglük-
wünschen.

Von Appenzell ausser Roden hinter
der Sitter erschienen 4Abgeordnete in dem grossen
Rath, welche nicht nur mit hinlänglichen Beglaubi-
gungsschreiben, sondern auch noch mit einer Empfeh
lung des B. Commissair Rapinaz versehen sind,
der zufolge sie als Abgeordnete desjenigen Theils die-
ses Kantons, welcher zuerst die Constitution annahm,
für Repräsentanten des ganzen Kantons anzusehen
sind: von den später sich vereinigten Theilen vessel-
den werden die 4 übrigen Deputirte in den grossen
Lîath gewählt werden. Die neuen Mitglieder cmpfan-
gen den Bruderkuß und werden in die Versammlung
Aufgenommen.

Haas trägt im Namen der Militärcommission
die Organisation einer Leibwache für beide Rathe
u.nd das Directorium an, der zufolge dieselbe aus
z^cxz Mann Infanterie und etwas Artillerie und Ca-
«aller«« bestehen, und einstweilen aus dem nicht ent-
waffneten Kanton B a sel gezogen werden soll. Der
Antrag wird angenommen.

Del» es schlägt im Namen der Criminaljustij-
commission ein Gesez vor, nach welchem jeder, der
sich an fremden bei der helvetischen Republik aner-
kannten Geschäftsträgern vergreift als Verbrecher an
der Nation gestraft werden soll: angenommen. Su-
ter theilt im Namen einer Commission, ein Gutach-
ten über die innere Organisation des Direktoriums
mit, welches angenommen wird.

Detray fodert Niedersetzling einer Commission,
welche sich mit Entwiklung des ölen Artikels der

Constitution beschäftige. Huber glaubt dagegen
eine Commission nothwendig, welche ein Schema über
alle Arbeiten der Gcsezgebung und besonders über die

Ordnung in der sie nach einander behandelt werden
sollen, berathe, indem ohnedieß keine allgemeine Plan«
maß-gkeit in die gesezgcbenden Arbeiten gebracht wen
den könne: dieser leztere Antrag wird «inmüthig an«

genommen und in die Commission ernannt: Kühn,
Huber, Koch, Secretan und Carrard.

An verwerth verlangt Bestimmung des Grads
der Verwandtschaft, der zwischen den KantonsstM
Haltern und denjenigen obrigkeitlichen Personen M
haben kann, weiche von diesen ernannt werden. Aas

Zimmer ma uns Antrag wird dieß an die Co>»<

Mission gewiesen, welche sich mit andern ähnlichen
Verwandtschaftsgraden zu beschäftigen hat.

Haas wünscht, daß da Einsiedeln, dieser Siy
des Aberglaubens von den Franken zerstört werden
wird, das Klostergedän erst zum Vortheil der Nation
geräumt werden möchte- indem dadurch auch die Bau«

ten, welche Arau vorzunehmen gcsinner ist, erleich«

tert werden könnte». Fierz findet den Vortheil,
der hierdurch erreicht würde unbedeutend und will
daher nicht, daß sich die Nation m t diesem Zerstö«
rungsgeschäst abgebe. Wyder stimmt dieser leztcrn
Meinung bei und will nicht, daß Arau aus Natio«
nalgütern'dauen soll. Rellstab und Iomi»< so/«

gen dem Antrag von Fierz. Haas will nnnVcr«
steigerung aller brauchbaren Dinge, zum Vortheil
der Nation, vor Einstolcns Zerstörung. Zimmert
mann und Escher fodern Tagesordnung über dit«

ft ganze Berathung weil sich die Gesezg.bung weder

mit Zerstörungen noch mit Versteigerungen beschästi«

gen soll. Die Tagesordnung wird angenommen.
Das Vollziehungsdircktorium begehrt schleunige

Beeidigung des Volks gegen die neue Constitution.'
dieß Verlangen wird in die allgemeine Beeidigung
Commission gewiesen

Die Versammlung bildet sich in eine geschloßne

Commission, um über jene kaufmännische Gegcnstan«
de Verfügungen zu treffen, welche den 7 May sch»»

die Schließung der Versammlung verursachten.

Senat y May.
Ein Schreiben des fränkischen B. CommO^

Rapinaz von Zürich am 18. Floreal, zeigt an, da?

sich die sechs vom Kanton Appenzell hinter der
zu Herisau gewählten Deputirte in die gesezgcbenven

Räthe bei den fränkischen Behörden in Zürich
meldet haben. Daß diese gut finden die sechs geway>»

ten Deputaten, sollen, indem sich dcrKanton Appea«

zell der neuen am 15. Floreal beschloßncn Landesein«

theilnng, weil sie ihm unbekannt war, bei ftwe»
Wahlen, noch nicht habe gemäß betragen können

als rechtmäßige Abgeordnete des Kantons Sentis
angenommen werden und die verschied» n Kantone '
die den neuen Kamon Sentis bilden sotten die fech»



übrigen Repräsentanten, die diesem Kanton zukam,

men, nach Vorschrift der Constitution wählen. Lu,
thi von Solothurn will die Deputirten als Depu-
tirte des Kantons Appenzell annehmen, da dem Senat
die neue Eintheilung der kleinen Kantone noch auf
keinerlei officielle Weise bekannt ist. Lafleche re will
sie nicht annehmen, da die Wahlen auf jeden Fall
constitutionswidrig seyen ; den Kanton S entis kennt
der Senat noch nicht, und der Kanton Appenzell hatte
,2 und nicht6 Dcputirtc wählen sollen. Stapfer
spricht für die Annahme: der Theil des Kantons
Appenzell, welcher Deputirte sendet, habe sich frühe
schon durch seine Anhänglichkeit an die Constitution
ausgezeichnet; daß er nur die Hälfte der Deputirten
des Kantons wählte, sey eine Folge seiner Mäßigung
und Bescheidenheit. Die 2 Deputirten in den Senat
Barthl. Thörig von Herisau und I. C- Bnndt
von da, weisen hierauf ihre Vollmachten vor und
nehmen Sitz in der Versammlung.

Der Senat erhält den Beschluß, durch welchen
dem Direktorium Vollmacht ertheilt wird, die Kau,
tonsobrigkeite'n im. Kanton Baden um der dringen,
den Umstände willen zu ernennen bis sie gesezmäßig
eingerichtet werden könnten — durch welchen zugleich
eine beigelegte Eintheilung dieses Kantons in Distrikte
samt der Bestimmung seines Hauptorts vorgeschlagen
wird. C r a uer: da der Kanton Baden seine Reprä-
scntanten gewählt hat, so müssen auch Wahlmänner
vorhanden seyn; warum sollen diesen die übrige»
Wahlen nicht anvertraut werden können? Laflechere
der Vorschlag ist constitutionswidrig und räumt dem
Direktorium ein ungemein gefährliches Recht ein.
Lang tadelt den Entwurf derDistriktseintheilung als
durchaus fehlerhaft. Ein andrer Deputirter deSKan-
tons Baden wundert sich über das Begehren des Oi-
rektoriumS, die Obrigkeiten dieses Kantons selbst
wähle» zu dürfen und verwirft die Distriktscinthei-
lung, als sehr schlecht.^ Lüthi von Solothurn tadelt
es, daß der Beschluß drei verschiedne Gegenstände
verbindet. Der Beschluß wird verworfen.

Die zu Untersuchung der zwei Beschlüsse über die
-Anzahl und Verrichtungen der Minister niedergesezte
Commission, stattet ihren Bericht ab. Sie nimmt

-den Grundsatz an, daß 6 Minister seyn sollen und
,daß die Eintheilung ihrer Verrichtungen nach dem vom
iD>rektorinm vorgelegten Man diesmal bestehen könne
m der Zuversicht, daß das Direktorium selbst in der
Folge, wann die Zahl d'r S Minister nicht mehr nö-
ty!g erachtet wird, entweder über derselben Reduction

<oder Veränderung der ihnen obsiegenden Verr chtun,
-gen., den gesezgebenden Rathen Vorschlage eingeben
werde, zumal diese Veiändernngcn zu allen Zeiten in
Foige der Constitution Platz haben konue». Sie rath
also zur Annahme des Beschlusses a». Craucr und
Genhard wollen nur 4 Minister; Rhan und La'
siechere ebenfalls. Ein Minister, der allenfalls zu.

vielartige Geschäfte habe, könne sich «ine Canstey mehr
einrichten und einen Oberschreiber mehr ernennen.
Usteri: dieses würde keine Erleichterung für den Mi,
nister, nur für die unter ihm stehenden Arbeiter, un,
ter die auf diese Art die Arbeiten sich mehr vertheil»
ten, seyn: der Minister, der für alles verantwort,
lich ist, was in seinem Ministerium geschieht, muß
die Arbeiten von mehrern Canzleien, so gut wie von
einer einzigen, unter steter Leitung und Aufsicht haben.
Er stimmt für die Annahme des Beschlusses. Muret
glaubt, es werde, wenn einmahl 6 Minister gewählt
sind, schwer halten ihre Zahl wieder zu verringern,
indeß sieht er nicht, wie man das Begehren des Di«
rektoriums abschlagen könne. Ochs spricht ebenfalls
für den Beschluß; beim gcsezgcbenden Corps siehe eS

in der Folge immer, das Direktorium zu fragen, ob
es nicht glaube, die Zahl der Minister könne vermin«
dert werden; mit 19 Stimmen gegen 17 wird derBe«
schluß verworfen.

Der grosse Rath zeigt an, daß er eine Abordnung
von 2 Mitgliedern an den B.Minister Mengaud
sende, um demselben Theilnahme an seiner glüklich
überstandnen Gefahr zu bezeugen; er ladet den Senat
zu einer gleichen Abordnung aus seinem Mittel ein;
der Senat ordnet die B. Zäslin und Dolder zu
diesem Besuch ab.

Der Senat erhält folgenden Beschluß: Das Voll,
ziehnngsdirektorium giebt den gesezgebenden Räthen
Nachricht, daß die Englische Regierung alle Zahlungen
an Schweizerhauser verbotlen habe, und daß wirklich
verschiedene Wcchselbriefe die von den Verwaltern
der Staatsfond, die die vormahlige Berner Regierung
in Engelland besaß, gezogen worden, mit Protest zu,
rükgekommen seyen."

»Nach Anhörung des Rapport einer zu Berathung
dieses Gegenstandes ernannten Commission hat der
grosse Rath folgenden Beschluß genommen: r) das
Vollzichungsdirektorium zu begwältigen jede schikliche
Maasuahme zu Erhaltung des helvetischen Staats,
und Privateigenthums, oder zu Bewirtung der best,
möglichsten Entschädigung vorzukehren, bis dasselbe
offiziel mit den wahren Gründen des Englischen Be,
schlags und der Ausdehnung bekannt seyn und dem
gesezgebenden Corps zu feiner Zeit darüber nähere Nach,
richt gegeben wird. 2. Den Schweizerbürgern die we«
gen engl. Passifanfodcrungen und namentlich für Rük,
zahlung des Werths der in England seit dem 1. April
d. I. protestirten Wechsel, durch Gläubiger, sie seyen
Schweizcrbürger oder Fremde gerichtlich belangt wer,
den könnten, solle eine Frist von z Monaten gestattet
werden, während welcher sie für die gleiche» Auslagen
nicht gerichtlich betrieben werben kamien" —der Senat
bildet sich zu Berathung des Beschlusses ln eine gei'chleß-
ne Sizung und eriiennt nachher zu näherer Prüfung dès,
selben eine Commission, die aus den B. Fornerau,
Keller, Dolder, Zäslin undVauchet besteht.



Grösser Rath, den 10, May.
"B. Graf von Appenzell wird zur Probe als

deìttftlià-Doll met scher eingeführt.
- ^ Direktorium theilt Nachricht mit, von dem

êksaU ded kleinen noch nicl)t vereinigten Kantone in
dert Katttdn Oberland, von dem guten Betragen
der Gemeinde Brienz und von dem standhaften
Benehmen der B. Willi, Michel, Fischer und

GvvßMann, die sich bei diesem Aulas um das Va-
inland verdient machten, und dafür von dem Dirck-
iorium eiste schriftliche Dankbezeugung erhalten haben.
'"-'-DistS Direktorium verlangt schleunige Distrikts-
Mthàsttz der K'antone Luzern und Solothurn:
Für diè Sintheilung Luzerns wird eine Commission
aus den B. Wyder, Kilchmann, Herzog,
Echiüger und Bucher niedergesetzt, die Einthcilung
Evlothurns soll durch die h-czu schon bestimu-re

tzontmMsi fturg«säumt entworfen werden.

B. Minister Mengaud dankt in einem

Vchieibèn für den fteundschaftlichen Antheil den die

gesetzgebenden Rathe an seiner Person genommen ha-

brn, und versichert sie seiner Ergebenheit.
' Die provisorische Regierung von Lu

gano meldet daß der Distrikt Lugano seine Wahl-
ünässner gewählt habe, daß aber von der Vereinigung
des Maynthals und Lugaris noch nichts Bestimmtes
chekannt 'seyn. Sie fordert Erläuterung über verfehle-

wane Unbestimmtheiten der Konstitution — an die über

lähntiche italiänische Gegenstände niedergesetzte Com-

Mission gewiesen. Das Volk des Rheinthals
zeigt an, daß es die Konstitution angenommen habe —

Die Gesellschaft der Freiheitsfteunde von Bern äusi

s-.t den Wunsch, daß die in Piémont stehenden

Berner Regimenter möchten zurükgczogcn werden, um
-nielyt-i» den Fall zu kommen, gegen die dort aufkei-

mende Freiheit zu kämpfest.
< Der ftänlifche B. Commissair Rapinaz theilt

lernen Brief des frankschcn Vollzieh» ngs-Di-
rektorium mit, welches erklärt, daß der B. Ochs
sein Zutrauen keineswegs vcrlohrcn habe, sondern das-

selbe'ihn vielmehr als die eifrigste Stütze der Kon-
stttution hoch schätze. Es wird geklatscht.

Ei» katholischer Schwarzwälder-Bürger aussert

m einer Bittschrift den Wunsch eine refornurte Argauer-
Bürgerinn heirathen zu können. Auf Sckrctans
Llmrag wird zur Tagesordnung geschritten, indem die

Konsiitutio.n volle Gewissensfreiheit gestattet.

Dctray zeigt an, daß die Frryburgcr Admini-
stratwuskammer sich von de» ehemaligen Lemaniscl)en

Gemeinden Pcterlingcn und WifliSbuig Rechnung über

iyren Salz-Verkauf geben lassen wolle, da aber die

Produchte dieses Ga-Izvcrkchrs zur Hypothek einer durch
Hie ehevorige provisorische L e m a n ische R e g i ecu n g
aufgenvmmencu Anlichuiig, gegeben worden, so for-
dert Derray daß die Freyburgische Verwaltungskam-^
mer von ihren Maasregeln abgemahnt und die Hypo-
tek als vollständig und gültig bestätigt werde. Secree

tan will diesen Gegenstand zu sorgfältiger Untersuchung
an eine Kommission weisen. Z i m m e r m a nn fordert
Anerkennung—der Gültigkeit der Hypotck und folgt
übrigens Serresan. Escher verlangt die Tages-
ordnung, indem der Gcgestand dieser Bitte kein Gc-
setz, sonder eine ?)?aasregel der vollziehenden Gewalt
erfodere. — Mit Stimmenmehrheit wird die Hypo-
thek gültig erkannt, eine Commission niedergesetzt und

in dieselbe geordnet, Secret«», Detray, D«
lo e s, Z i ni mer m a nn und Esche r. Einige Araner
Patrioten zeigen schriftlich an, daß die Pfarrer im GM
zen genommen noch nicht Constitutlonsanhängez ftytli,
und dagegen mehrere sich gegenrevolutivnär betragen.
Sie sstzlagen eimchc Maasregelu hierüber vor. Gr«
fenried will eine Untersuchungskommissio», Delves
eine allgemeine Commission gegen Contrerevolution.
Guter die Pfarrer sollen den gewohnten Bürgercid
leisten: frei zu leben oder zu sterben. ^Egg
von Ellikon liest eine Abhandlung über den gv
genrevolutionairen Geist, der in vielen Gegenden Heb
vetiens herrschet, vor — Endlich wird in Rücksicht der

Bitte der Berner Freiheitsfreundc, und. der gegen«-
volutionairen Pfarrer eine Commission niedergcscjt,
und in dieselbe geordnet, Egg von Ellikon/Gra-

ß fenried, Euter, Wyder und Secretan.
z

^ H u bcr wird durch allgemeinen Zuruf in stimm
Präsidio bestätigt, und Escher ünd Carra rb
ähnliche Weise zu Secretairs erwählt.

Die Versammlung bildet sich über die gestrige«

Angelegenheiten wieder in ein geheimes Commite.
Pauli wünscht Entlassung, indem er die W

^schafte der Gesezgebung nicht kenne, und bei Hause
°

dem Vaterlande besser dienen könne. Tagesordnung.

Senat io. May.
Der Senat empfängt und genehmigt den BesW

über eine provisorisch aus dem Kantone Bafel zu ji«

hende Leibwache für die Rathe kind das Directors
F orne ran stattet im Name» dör zu Unterst!

chuug des Beschlusses, betreffend die in England sb

questrirkcn Schweizer - Güter liiedergesezten Co'MnM'N
einen Rapport ab; die Commission findet den erste»

Artikel des Beschlusses, theils überflüssig, theils M
deutlichdas leztcre, in Rücksicht auf die erwähnt»«

Entschädigungen, und das erstere, weil bcrM
durch einen frühern Beschluß als Repressalien
zur Entschädigung, ein Arrest auf alles in Helv-Nw
sich befindende englische Eigcnkhum ist gelegt, und

^Duecrorinm zu jeder hierzu dienlichen'Maasregel v«

vollniachtigct worden — Den -ten Artikel, welch«

den Schweizer - Bürgen, zu Abführung der eng«'

sehen Privatfchuldcn, hauörfäMch zu Wiederbt
lzahkung der in England seit d.m i. Aswl pro«
flirten Wechftl, eine drei lUouuliche Frist gel^r
let, findn die Commission aus politischen s»^'

î

als mercantilischen Gründen durchaus verwerflich

Die Fortsetzung im 22. Stum



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gesezgebenden Räthe der helvetische» Republik.

Zwei und zwanzigstes Stück.

Senat 10 May.
(Fortsezung.)

Sie sieht darin» nur geringe Privatvortheile, die hingegen
Ausländern, mit denen wir nickt im Kriege leben, zum Nach-
rheil gereichen, und einen Theil der helvetischen Bürger auf
Unkosten der andern begünstigen würde, denn mau kann dem
Schuldner keine Frist gestatte» ohne dadurch dem Gläubiger
zu schaden — Will man die Maasregel in Rücksicht ans reine
Politik und damit verbundene Interessen betrachten, so ergiebt
sick nach dem Befinden der Commission, daß diese Vorkehr un-
gereckt wäre, weil es Ausländer, mit denen wir nicht auf feind-
liehem Fuß stehen, treffen konnte, und weil kein Gefez eine
rückwirkende Kraft haben soll. Sie wäre auch unpobilisck, weil
sie durch ihre Ungerechtigkeit unfehlbar dem Nationalcredit ei-
neu nachdrückliche» Schlag versehen würde, wodurch der Ver-
îehr und Handel Helvetiens mit dem Ausland bald nntcrbro-
cken werden müßte, und da bei der wenigen Fruchtbärkeit un-
sers Landes, der Regierung die nachdrücklichsten Hükfshuellcn
aus dem Handel und der Industrie der Einwohner fliesten müs-
sen, so würde durch solche Beschlüsse, die den Narionalcredir
schwächen, die neue Revubik in ihrem ersten Anfange dem Un-
Hergänge entgegen geführt werden — Die Commission räth zur
Verwerfung. Nach einer in geschlossener Sitzung' vorgenomme
nen Berathung wird der Beschluß verworfen-

Der fränkische Coimyissar Rappinaz schreibt von Zürich
'unterm r?, Floreal an den Senat folgendes:
- Der Brief den ich vom Directorinm der fränkischen lRepw
- blik erhalte, und den ich die Ehre habe Ihnen abschriftlich

mitzutheilen, wird Sie über den Gegenstand dieser Sendung
unterrichten, Sie sind ersucht, denselben, so wie sein Inhalt
es erheischt, bekannt zu machen. Republikanischer Gruß

» > Rappinaz.
Parks ß. Floreal im 6, Jahr der Republik.

.Das Vvllziehnngsdirectvriism an seinen Com-
mrsiair.iai Helvetic».

- "Das^Directorium vernimmt mit'Mißvergnügen, -dich man

â Gerücht vcrbrcftet Hal, als habe der V.
Ochs das Zutrauen desselben verlöre», es trägt Ihnen beson-
sers ausalle» deiiftuigen die dieser Verläumdniig einigen
Glauben beigemessen habe«, ihren Irrthum z» benehmen. Nie
wird däs Vollzichuiigsdirectorium den ,eurigcu Eifer, vergessen,
den der B.Ochs für den Dienst und die Befreiung seine's
Vaterlandes bewiesen hat. Es macht, sicks zur Pflicht ihm das
Zeugniß zu geben, haß, ohne seine Bemühungen die Oligarchie
und die Feinde der fränkischen Republik noch m Helottien
herrschen wurde»," j

»Das Vollziehungsdirectorium Host, daß dieser achtensiverlhe
Burger fottsahren wird, alle seine Kräfte anzuwenden, um sei-

nem Werke Festigkeit zu gebe», und vorzüglich um sich jedem
Singriff in die Konstitution zu widersetzen, da es hinlänalich
bewiesen ist, daß jede Veränderimg in einem andern Sinn
und in einem andern Zeitpunkt, als dem der durch die Consii-
tution selbst sestgcsezt ist, nur von Feinden der helvetischen,Re-
pubkik angetragen werden kann, von Leuten, die nur Verwir-
rung anrichten, oder gar einen Bürgerkrieg erregen wollen,
vermittelst dessen sie die Schweiz wieder unter das Joch ihrer
ehemaligen Beherrscher oder einer fremden Macht zu setzen

trachten."
„Sie werden die Gesinnungen des Wollziehungsdirectorii

dem B, Ochs und allen Freunden der fränkischen Republik,
denen sie dieses zu eröfnen gut finden, mittheilen."

Der Präsident des Vollnehungsdirectoril
Merlin.

Es wird geklatscht, und'auf'Lüt h i' s von Svlothnrn
Antrag der Druck des Briefs und seine Sinrückuug ins Proto-
koll beschlossen., Last schere sagt, so sehr der erste Theil
des Briefs ihm Freude, gemacht, so kränkend sei dagegen der
zweite für ihn. Er wünschte sehr zu wissen, worauf sick der-
selbe beziehen soll? Ochs erwiedert, es habe dieses gewiß kei-

nen Bezug auf das was der Senat bis dahin gethan habe,
indem sich darum nichts constitutionswidriges fände; wohl aber
konnte es sich auf Vorgänge im grossen Rath, die dem Geiste
der. Constitution zuwider laufen, beziehen Usseri ist sehr
überzeugt, daß der Brief des Directors, keinen Tadel dessen

was bisher im Senat geschehen ist, enthglten kann, weil der
B. Ochs an allen Vorschlägen zu Constitutionsabänderungen An-
theil gehabt, dazu gestimmt, nnd einen der ersten Plätze im
Revisionsausschuß erhalten hat.

Der fränkische Minister M eng and dankt schriftlich für
die Theilnahme, die ihm der Senat bewiesen — Der Senat
empfàgt und genehmigt den Beschluß, betreffend diejenigen,
so sich an der Person eines auswärtigen Ministers in der
Schweiz vergreifen würden. Eben so wird 'ein Beschluß gebil-
ligt, der nachfolgende AmtskleiLungen bestimmt.

Costum der Minister; Blauer Rock, so geschnitten
wie ihn die obern Gewalten tragen mit gelben Knöpfen, Bein-
kleider oder Pantalons von gleicher Farbe und Tuch, die Auf-
schlägt der Lrmel mir mit einer einfachen leickten Brodirung

z von Gold — Eine weisse Weste als Gilet — Sine dreifarbige
L Schärpe um den Leib zu tragen, mir seidncn Franzen. Ein
ä einfacher runder Huth.
ß Costume der Nationalstattbalter: Ein gleicher

x blauer Röck und Beinkleider, aber ohne Brodirung, em glci-
ß ches Gillet, ein mifgestuzter, schmal mit Gold bvrdirter Huth,
Z und eine dreifarbige Schärpe um den Leib.
I Costume dds llnterstatthaltcrs: Das Kleid nach
k Belieben, eine grüne Schärpe um den Leib, ein einfacher run-
î der Htith.



Costume der Agenten: Jedes Kleid das ihnen bc-

liebt/ und eine grüne Binde um den rechten Arm. ^

Costume der K a nto n sver w alter: das Kleid nach

Belieben, eine rothe Schärpe und ein runder Hut.
Costüme des obern Gerichtshofs: Ein schwar-

zer Rock, wie die der obern Gewalten geschnitten. Weste und
Beinkleider von gleicher Farbe. Eine dreifarbige Schärpe über
die rechte Schulter zur linken Huste getragen, und da in eine
Schlaife geschlungen, ein runder Huth mit einer rothen Straus-
feder.

Costume der Kantonsrichter: Das Kleid nach

Belieben, eine Schärpe von zwei Farben, gelb und grün, über
die rechte Schuster zur linken Huste getragen; ein einfacher
runder Huth.

Costume der Distriktsrichter: Jedes ihnen be-

liebige Kleid; eine Schärpe von rother Farbe über die rechte

Schulter zur linken Hüfte getrag n.
Lüthi von Svlotpurn stattet im Namen der zur

Prüfung des Beschlusses über die neue Eintheilung der noch

nicht vereinigten Kantone gcsezte Commission, einen Bericht ab

— Die Commission würde, verfchiedner Fehler wegen, die sie

in dem Vereinigungsprojekr findet, die Verwerfung des Be-
schlusses anrathcnda aber der B. Cvmmissair Rappinaz
in einem Schreiben, das beim grossen Rath liegen soll, und
dem Senat noch nicht zugekommen ist, den projeklirren Plan
wirklich ausführen zu wollen, sich erklärt haben soll, so räth tic
Commission die Mittheilung dieses Schreibens abzuwarten
Es wird beschlossen, die Commission soll sich den Brief des

Commissar Rappinaz vom grossen Rath zustellen lassen. Der
Senat erhalt und genehmigt einen Beschluss, der die Infinit-
tiou des Direcloriums an die Aegierungrstarrhalrer gut heisst

Zu Untersuchung des Beschlusses über die Salzcassengelder,
die die Freiburgische Verwalruugskammer in Anspruch nimmt,
werden Fornerau, Badou und Bertholet in eine Com-
mission geordnet.

Grosser Rath, il. May.
B. Schnell von Nio» wird als französischer Dolmetscher

zur Probe eingeführt-
B- Moulaz zeigt schriftlich an, daß die Berner Muni-

cipalität eine Bürger- und eine Ansiißenkammer eingesetzt habe,
und also dem deutschen Geist und Buchstaben der Konstitution
zuwider, Stande unter den Staatsbürgern einführe: Zudem
maßen sich diese Kammern an, mit einer selbst den ehemaligen
Oligarchcn unbekannten Strenge, bisherige Einwohner Bern s

aus der Stadt zu vertreiben- Secret an fodert, daß der
Konstitution gemäß sich zeder Helvetier niederlasse» könne, wo

er wolle, und beweist daß keine Gemeinde das Recht habe di«
ibr unangenehmen Gemeindsgenosscn auezustoßen. Grafen-
rieb verlangt, daß, da diese Verfügungen der Berner Mu-
nicipalita't nur die Policci angehe, sich die Versammlung
nicht damit beschäftige. Zimmermann widerspricht ihm.
Escher anerkennt den Grundsatz allgemeiner Bürgerschaft im
Staat, glaubt aber die Gemeinden seven als Gesellschaften an-
zusehen, die ein ausschlicssendcs Eigenthum besitzen, in die sich

also nicht jeder Staatsbürger unbedingt rechtlicher Weise hiu-
eindrängen könne, daher fordert er Niedersttzung einer Com-
mission, die sich über die Bedingungen berathe, unter denen ein
Staatsbürger auch Mitglied jeder Gemeinde werben könne: den

besondern Fall der wiederrechtlich scheinenden Maßregeln der
Berner Municipalität wünscht er an die vollziehende Gewalt zu
verweisen. Bourg ois will auch eine Commission, aber daß
keine Einkäufe in die Gemeinden statt haben. Carra rd
macht auf den -o. Art. der Constitution aufmerksam und bil-
ligt in dieser Rücksicht die Commission. Secreta» erläutert

nochmals die Alkgemeinheit des Bürgerrechts, billigt nun die
Commission ebenfalls und schlagt vor, daß jede Gemeinde die
Einkaufssuuzuie i» ihr Gemeindrecht unter gehöriger Revision
zum Voraue bestimme. Endlich werden zur Berathung dieses
Gegenstandes in eine Communan geordnet: Zimmerman»,
Haas, Oesch, Detrap, Secretan, Hecht, Michel,
Wildb erger, Trösch, Relistab, Anderwerth,
Schoch, Cnz, Chcnaud, Molaz, Wyder, Koch,
Kilchmann, Sartier und Egg von Npken. Deputirtt
der Landschaft Tvttcnburg erscheinen und zeigen an, daß die»

selbe schon vor -4 Tagen die Konstitution angenommen habe,
und nun sey ihnen vom französischen B. Commissar Rappi-
naz eine neue Kantonseintheiiung zugesandt worden^ in
reu zufolge Tokkenbnrg an Kantone getheilt werde: weil m
diese Zcrreissung des Landes ganz dem Wunsch seiner Bewod-
ner zuwider ftp, so bitten sie dringend um Abänderung dies»
Eintheilung. Da der Eintheiliingscnrwnrf des grossen Raths
noch nicht von dem Senat genehmigt ist, so wird besch,offen
für einmal in den Gegenstand dieser Bitte nicht einzutreten;
die Abgeordneten des Tvlkenburgs erhalten die Ehre der

Sitzung.
Das Direktorium fodert Bestimmung über die Besoldung

der Wahlmäuner und der nun abgeiretnen Kantonsrichter von

Bern. Delves will diesen Gegenstand an die allgemeint Bt-
soldungscommission weisent Detrap verlangt eine neue Cow-
mission. Secret«» will daß die Wahlmanner nicht bezahlt
werden sollen. Cartier widerspricht diesen letzter» Vorschlag,
indem dadurch die ärmern Staatsbürger von den Wahlkorps
ansgcschlossen würden; endlich vereinigt sich die Versammlung
dahin, die B. Delves, Gp sen d o rfe r nnd Wpd er l>

eine Commission zur Vorberalhnng dieser beiden Goge-stâ
zu ordnen-

Das Direktorium zeigt an, daß der RegierungSstatthalttt
von Baden Erklärung verlange, ob auch die Güter fremder
geistlicher Kloster, Stifter und Abteien ftqnestrirt werden stl-
len? Auf den Antrag Z immer,» an n s geht die Verfaunn-
lung zur Tagesordnung über, weil, da der Sequester über â
solche Güter decretirt worden, keine AuSnabme statt haben tönnr.

Das Direktorium meldet, daß der Canton Appenzell dir

Konstitution angenommen habe; zugleich verlangt es schleunige

Kantonseintheiiung. Diese Nachricht und Verlangen ivcrdc»

sogleich dem Senat mitgetheilt.
Surer macht den Antrag, daß da eine neue Rcpuilil

sich durch Menschlichkeit auszeichnen müsse, sogleich die TorM
abgeschast werden soll. Der Autrag wird mit Beis.lllzuruf a»'

genommen und beschlossen-

Aintmmerinann macht Namens einer Commission béa

Vorschlag des StaatSligelS, in welchem die Figur Wilhcl«
Tells mit der Umschrift: Helvetische Republik es

scheint. Angenommen.
Trösch fodert einen öffentlichen Vertheidiger, weil eck

Konstitution auch einen öffentlichen Ankläger bestimme,
au die Criminal- lsustizkvmmission gewieft».

Senat, il. May.
Der Senat empfängt einen Beschluß über die innere ftr-

aanisation des Direktoriums. For »era » beklagt es,

Nil» abermals der Gr. Rath Siegel und lliiterschrifr in /wer
Person des Direktoriums vereinige gegen den ausdnickuw

geäuffttten Willen des Senats; ei» solches Versatwen des tir.
Raths mißfällt ihm sehr, es sey weder fteinidfebaMch nolb'";«
blikanisch; er verwirft den Beschluß Devev.iv »nd Schw^,
ler verlangen eine Commission zu Untersuchung dksseib-n>

H a Slln spricht für seine Annahme Muret: die Besots'-

rung her Organisittien aller Staatsgewalte» ist von der vn»



Kàste» Wchtizknit iind immer verwtkfen wir Beschlüsse, die
uns dazu sichren solle» — durch stercs Streben nach Boll ein-
weiiiieit stürzen wir un? m den Abgrund; der Senat soll daS

VerwecfungSrecht, das er besitzt, nicht gegen jeden Beschluß,
in dem irgend etwas miß«,illr, ausüben, es müssen bedeutende
Verwerfnngsgründc vo: Handen se»n, und diese sind im gegen-
wariigen Fall nicht da die Trennung des'Siegels und der Un-
terzeichnmig »erschaffen keine Sicherheit gegen möglichen Miß-
brauch der Gewalt, die das Direktorium besitzt, und sie hat dage-
gen auch i >rc besondere Schivicrigleiten, tS könne» unangenehme
und gc» ihr luve Versäumnisse und Verzögerungen durch diese
Tr uilting verursnchr werden. Der böse Wille, von dem man
Mißoranch dcr Vereinigung von Siegel »nd Unkerschrist befürch-

t.. kann die Trennung von beiden gerade auf eben so für die
Siepnolit gefährliche Weise mißbrauchen; er will den Beschluß
annehmen. Ochs: Weil dem Direktorium durch die Konstl»
tauen so grosse Gewalt gegeben ist, muß man in Entiverfung
der vrganiiireiideii Gesetze die zroste Sorgsalt beobachten; es ist
immer sehr veoemi ch Siegel und llnrerschrift einer
Perion anjuvertraue»; es wiro dasselbe »der noch bedenklicher
durch einen andern Arr. des Beschlusses, durch welche« den
Direktoren bewilligt nnrd, sich ohne besondere Autorisation zehn
SiUè.den von der ckcfldenz entfernen zu dürfen, so könnte ein
Dinner, der SicgU uns Unterschrift besitzt, sich ins Frich.'hal
bcgeb,n, mir den Berner Emigranten sich vereinige» und die
Gegcmtvollnion organisieren. Muret: Setzt man gegenrc'
volutionnairc Absichten oei einzelnen Direktoren voraus, so wird
wahrlich die Trennung von Umerschrisr und Siegel der Repu-
bitt wenig Sichcrhcil versprechen können — Der Beschluß wird
nur Sri.nnieiiinchr verwvrsen. — Der grosse Nary üoersender
emeu Beimluß, welcher die Ansprüche verschiedener Träger,
mu Prorcst zurückgekommener Wechselbriese der eheiuutkgeu
îoetuetlîcyen Negtcrung auf London uno Pien betrifr, derfeloe
geyr dahin, daß wenn die Koderunge» durch die Vcrwalrungs-

Btrn fur rechtmäßig wcroc» erkennt worden seyn, sie
als Schutocn der helvetischen Republik angesehen und dem Du ck-
torlum aujgcrragen werben soll, dieselben bald möglich ganzoder sur einmal zum Theil nach Maßnahme der Ansooecunaen^ " I' Der Beschluß ist von einem Schreiben

^î. demselben einladet und von einem
VorpellimgSjchteiben des dabei vorzüglich imereffierken Wechsel-

und gschmid in Bern begleitet — Nach einer
gehaltcuen Berathung, übergiebt deràr Comniission zur näher» Prüfung,

A besi tzt aus ben Br. Fornerau, Aäslin, Kelle?,
Dslder, Bauchet, Meyer von Arau, Lüthi vonchangnau und Hoch.

Soloihurn im Namen der zu Unters»-
wang ocs Beichluffes über die neue Eintheilung der kleinen
«aurvne »ledergeietzlen Commission, wicdcrholr iyre» gestrigen
Btt-cht uno fügt demselben bei, daß, da die in einer Erklärung

emhaltne Eiutyciluug dieser Kautoize ganz'
1?^- ltye von jener, welche der grosse Rath in seinem

B.hchiuße vorschlagt, so rathe sie neuervmgS zu Verwerfung
vev Be>chliistcs — Bundr von Appenzell spricht sehr uusfühl-
«ch gegen alle diese neue» EintheiinngSpIane; die erste Konsti
rulwn soll oefolgt werden, jeoe neue grinrytilung würde neue
Revolutionen und neucs Blurvergieise» verursachen. Thörig
von Appenzell ist gleicher Meinung: lieber wollten sie nur »
»der g Deputirre senden und dagegen einen eignen Kanton bilden.
Geny^ro spricht mit Heftigkeit gegen die Ungerechtigkeit,
für noch abwesende Kantone gegenwärtig Abänderungen machen
du wollen, baslechere bezeugt sein Befremden ine beson-
dern Interejsc einzelner Kantone mil so viel Eijcr verfechten
tu höre», wahrend hier weder Repräsentanten von Appenzell

noch von Zürich, sondern Repräsentanten von Helvetica spreche«»
sollten. Muret will den Beschluß angenommen wissen; die
Grundsätze desselben seyen gut und richtig, Rapinaz voll-
strecke den Vorschlag mit einigen Abänderungen; man solle
deu an sich guten Beschluß doch lieber freiwillig annehmcu als
sich ein fremdes Gesetz auflegen lassen; wenn wir ihn nicht
annehmen, so befinden wir »nS in der grösten und unange-
nshinsten Ungewißheit --- Mit ,i Stimmen gegen iz wird der
Beschluß verworfen.

Der grosse Ratd theilt eine Bottschaft des Vollziehung««'
direktorinmS mit, worinn dasselbe die im Kan»on Appenzell ge'
schchcne Annahmt der Konstitntion anzeigt und die gcscyge-
bendcn Räthe einladet, die Eintheilung der biSdahin noch nicht
bereinigten Kantone mit aller Beschleunigung i» Berathung zu
nehmen. Au Untersuchung des Beschlusses ob und wie die
levig werdenden Stellen in der ssegislatur und in den Dr«
strikrsgerichten sollen wieder besetzt werden, wird eine Com-
mission aus den Br. Müret, Mu» g er und Rah« beste-

hend, niedergesetzt.

Grosser Rath, 12. May. Vormittag.

Da der Senat auch den zten Vorschlag zur Organisation
des Direktoriums verwirft, so wird dieser Gegenstand aufS
neue der Commission zugewiesen.

Egg von Rpcken legr ein« DistriktSeintheilung des Can-
tons Zürich vor, welche angenommen wird.

Carrier schlägt eine Distriklseinrheilung des KantonS
Soloryurn vor. Escher wünscht, daß dem Direktorium aus-
getragen werde, da Frankreich schon einige Baslerische Dörfer
an der linke» Seite der Birs an sich gezogen habe, in Rllck«
ficht der Solothuruischen Dörfer an der linken Birsseire, eint
Unterhandlung mit der französischen Republik zu eröffnen, um
diese Dörfer gegen einige andere französische Ortschaften am
rechten Birsuser auszutauschen. Carmintran und G y sen-
dürfer widersetzen sich, indem Helvetien noch nicht im Fass

sep seine äussern Gränzen zu berichtigen. Escher nimmt sei-
nen Antrag zurück. Die Solothurnische Distriktseintheilung
wird angenommen.

Die vorgeschlagene Distrikteintheilung des Cantons Baden
wird vom Senat verworfen- A n d e r w e r r h behauptet, es
könne nun keine neue Eintheilung'entworfen werden, weil Un-
gewißheft in Rücksicht auf Aug statt habe, indem der Senat
die Vereinigung der kleinen Camo» verworfen hat. S scher
verlangt Eiiitheiluiig, weil sonst keine Distriktsobrigkeften ge-
wählt werden können, und alles in Anarchie zerfalle; Aug ma-
che hier keine Hinderniß, man soll eintheilen was daist — das da-
zu kommende tönuc dann auch noch eingetheilt werden. Aim-
merman» will auch Eintheilung, aber die Bestimmung dcS

Hauptorts dem Direktorium überlassen. Escher wicdcrsetzt sich ;
in dem nicht die vollziehende Gewalt, sondern die gesekgevcn-
de Räthe Gesetze geben sollen. Dieser Antrag wird angcnom-
men, die Eniwcrfung einer neuen Eintheilung an die Com-
mission zurückgewiesen. Der rap will diese Verfügung an
Aug einberichrc» ; auf Antrag Kochs, Eschers wird nach
langer Berathung zur Tagesordnung geschritten.

Aus Antrag dcS Vollziehungs - Direktoriums wird der
Zeitpunkt der Einsendung des Staatsvermögeiis - Etats durch
sie Verwaitungstammern um vier Wochen verlängert.

Das Direktorium fodert Erläuterung, was im gz. Art.
der Konstitution unter den in demselven erwähnten Pslizevbe-
amten verstanden sey. Eecrctan sagt; es könne nichts anders
als die Camonsgericht« gemeint seyn. Koch ist gleicher Mei«
nung und zeigt, daß ohne dieß die Constitution hier, so wie
an andern Stellen, wen» sie wörtlich gtnommen wire, mit



sicb selbst.im Widerspruch wart Man vereinigt >ßch dsihitt,
daß statt Polijesbcaruten, ,Institzbeámfcn stcye» sollte. :

DasDirektvrluuz zeigt à, dMapexM-Msche Càmissofr
P o mier i» Z rcyburg alle Thaler iii sircu iriilkührlichen Werth
lurch einen Befehl i» Cours gcsem habe fö tiefen Befehl
einsiwcilcn kassirt habe: wan klatscht und «usAustrag Kochs
soll dem Direktorium für den festen Muly mir dem es stch den
drückenden Maasrcgeln der fräiMsche>r.CoMiissärs wiedersetzt,
gedankt, und die schon verhängte Cassation bestätigt werden.

Das. Du hltxrium macht in einer Zuschrift die gesetzgeben-
den Rätbe verantwortlich für alle Folge» die ans der langsamen
Distriktseintherkling herrühren können. Da der grosse Rath
sich über diese Langsamkeit ganz unschuldig suhlt, so wird diese

Zuschrift mit einer Erklärung über die Nichtveraiilwortlichkeit
des grossen Raths dem Senat zugesandt.

Die Freyburger Gemeinde Montag ni wünscht in der

DistrilsciiilHeilung vereinigt zu bleiben t diese Bitte wird der

Freybnrger Disrrirscommission übergeben.
Die Bezahlung wegen dcr Berneris»en Wahlmänner nnd ab»

getreltiienEanrous-Richter niedergesetzte Commission machr ihren
Bericht: Sie uagr für erste 2/4 Berncrftauken, für letztere

« Fr, als tägliche Besoldung an ; erstere Wen von'ihren Ge-
mcinden, lcUcrc aus dem öffentlichen Gut bezahlt werde».
Zcinini stich et diese Besoldung zu stark ; Koch vcrlheidizr das

Gutachten, welches angenommen wird.
Die wegen Eimheilung der Genieinden niedergesetzte Com-

mission sta'tct ihren Bericht ab; zu Cnlwerfung eines Dekrets
will Escher denselben in die Commission zurückweise», Koch
macht einige Einwendungen wieder den Bericht, her^aber an-

genommen und dem Sekretariat zur Abfassung eines Dekrets
übergeben wird-

(Nachmittags 4 Uhr
Das Direktorium begehrt Mittheilung des Entwurfs über

die Zusammcnschmelzung der noch nicht vereinigte» Kantone
und des Beschlusses des Senats über denselben, Oeloes fin-
diese Mittheilung bedenklich, weil der grosse Rath nicht mit
dem Direktorium korrespvndiren könne, und foderl daher eine
llntërsuchnngskomuussion, Seer cran und Carrard finden
dieß zu ängstlich und wollcn die Mittheilung gestalten. Koch
foderf Tagesordnung, Andeiwerih Mittheilung des Ansuchens

an den Senat, indem derselbe den Enlwuf in Händen und
darüber abgebrochen habe. Dieser letztere Antrag wird ange-
»onrmen-

Das Direktorium zeigt an daß der französische Commigair
Pomicr die vffcntlichcn Kassen in Solollmr» olsignirt habe,
und da alle bisherigen Vorstellungen über ähnliche Gegenstände

fruchtlos gewesen seyen, so habe es den Regicrungsstatthalrern
in Solvthvtn, Frevburg, Luzern und Zürich aufgetragen, alle

von den fränkischen Commissairs besiegelten Kassen ebenfalls z»

besiegeln; einen Courier »ach Paris gesandt, um dort durch
den helvetischen Minister Vorstellungen machen zu lassen, auch

dem B. General Schauen bürg und allen französischen

Commissarien in Helvetic» hievon Anzeige gegeben. Man
klatscht Beifall über diese Maasregcl.

Wyder verlangt Bestätigung einer Luzernerischen Ver-
ordnuug über die noch einstweilige Beybehaltung der Wirthen-
schenkhäuser Pvlizep. Man geht zur Tagesordnung über.

Merz federt Instruktiv» über die Crwählung der Volks-
Repräsentanten im Kanton Appenzekl. Tagesordnung.

Senat 12. May.
R a hn stattet im Namen der zur Untersuchung des Be-

schlusses über die Srqänjung der avsählig abgehenden Mitglie-
d»r »er gesetzgebende» Räthe und Distrikts-Gerichte niederge

setzten Cvmmkssisn, einen Bericht ab und rätb den Beschluß
anzunehmen. — Die Commlss-on hätte zwar gewünscht, oarin»
bestimmt zu seyen, ob die Ergänzung der Distriksgerichre auf
die vorgeschlagen» Art gewählten Glieder, bei der nächste«

Wahlverfunmlnnq auch wiederum in die Wakl kommen könnte»,
sie glaubt aber dieser Mangel könne dicket, einen andern Schloß
ersetzt weroe». Usteri finoer die Evh tznng der abgehende«

Distrikts-Richter, durch von den üarlgen zu nehmende Wahl»
durchaus dem Geist und den Grundsätzen der Konstitution zu«

wieder. Ochs stimmt für die Annahme des Beschlusses;- dtt

erste Tbeil desselben, der erklärt, daß keine Supleanrcu fA
die Gesettgtoung noch individuelle Srellersetznng zwischen 5»

allgemeinen Wahlen start haben können, sene dringend,:«
noch uz verschieden n Kantonen hierüber Ungewißheit herritt
und solche Supleantcn gewä -lt sevn: Der zweite Tbeil à
die Ersetzung der abgehenden Distrikts-Richter, könnte axh

angenommen werden; die auf vorgeschlagne Art genêt»
R chrer werden nur auf kurze Zeit bis zu den nächsten allzu

meinen Wahlen dam eii ; m dieser Zeit wird man sich über ei>

nen ihm zwar klaren, aber allgemein für zweideutig angesed

neu Konstitulivns-Artikel Aufklärung verschaffen können, êt

steht in der Eonstitutio»: die Wahlmänner wähle» die Rich-

ter des Kantongerichts sollte stehen Gerichte die Suvlea«-

ten gcoachlcr Richter», u, s. w. Mithin sollen auch die ?>-

strikrsrichtir Cupleanien haben, welche die Stelle» abgehend»

Richter einnehmen könnten. Der Beschluß wird anzenommc«

Forneran stattet im Namen der z» Unlcrsnchnng dti

Bcschluhes über die Gelder der Salzkassen zu PererlmM n»t

Wifiisburg niedergesetzt«« Eommissi?» einen Bericht ab, «»?

räih den Beschluß «»«»nehmen — Er wird genehmiget.
Die Wiederbesolzung des Präsidiums und Sekretariats

wird vorgeuoiiinien. —'Zäslin von Basel schlägt vor, den

Presidenten O»s zu einem neuen Beweis der Freude, mit

weicher der Senat das diesen Bürger betreffende Schreibe»

des franz. Vvllzieyungs - Direktoriums empfangen biibe, durch

allgemeinen Beyfalls Zuruf »euerding szum Prässidenteu l»

wählen. Mit Geklatsch angenommen, Laslecherc verlMt
daß in Folge seiner gestrigen Bemerkung, ;der Präsident M
Senat «ufgefoiderr werde, dem fränkischen Direktorium ni sts

»er Antwort zn melden, daß er immer im Senat treue M'
arbeircr gefunden habe und finden werde — Die» Sekret«»"
werden evcufalls durch Beifalls - Jurnf bestätigt.

Der Senat empfängt und geuehmigt den Beschluß âìil

die Abschaffung der Tortur in Helvetic».
Eben so denjenigen über das Helvetische Skaatssiegel,

Genhard legt im Namen einer Commission über

gerschmicds Gründe der Forstwissenschaft cm Gutachter

vor; gemäß demselben wird ehrenvolle Meldung der üherjeB,

le» Schrift im Protokolle beschlossen.

Zn einem Oberschreibcr wählt sich der Senat den V-M
La Harpe.

Der grosse Rath übersendet eine Vothschast des VoM
hungs - Direktorium, worin» sich dasselbe über den VcrM
der Distriksabtheilung der Eantone beklagt, diesen, den Mw
halben herrschenden Zustand der Anarchie, des Stillstands ocr

offentlià Geschäften, und der hie und da spürbare»
revolutionären Bewegungen zuschreibt und erklärt, daß eSU,
Verantwortlichkeit für die Folgen welche aus der Vernach ê
anna jener Maasregcln erwachsen könnten, von sich

Der grosse Rath begleitet diese Bvthschast mit einer crgcuts

welche die Erklärung enthält, daß in Rücksicht seiner smê
denen selbst mehrmahl wiederholten Vorschläge, derselbe

Verantwortlichkeit, die aus dem Aufschub auf die gesetzgeoc»'

den Räthe salle» könnte, von sich ablehnt.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgliedern der gesetzgebenden Räthe der helvetischen Republik.

Drei und zwanzigstes Stück.
Zürich, Dienstags den 22. May 1798.

Gcsezgebung.
Senat 12. May.

(Fortsetzung.)
Gcnhard und Crauer verlangen die Tages,

ordnuiig, da beide Botschaften durchaus inconstinu
tioiiel seyen. Fornerau: Das Benehmen dcS Du
rectoriums wie das dcs grossen Raths, ist ineonstllm
tionel, aller Würde und allem Anstand juwiderlau«
send; so könnte das Dircctoriuni jede ihm beliebig!
Maasregel den Gesezgcbcrn vorschreiben und von ih>
nen ertrotzen — indem es ihnen lagt: Wen» ihr nichl
thut was wir haben wollen, so seid ihr für alles was
Schlim nes erfolgen kann verantwortlich; und wen»
der grosse Rath hinwieder diese Sprache gegen den
Senae fuhren kann — wo bleibt dann die Freiheil
des Senats? Möchte was vorgeschlagen wird noch
so gut seyn, auf solche Drohllngen hin erfodert die
Wurde des Senats, daß er den Vorschlag nicht an,
nehme; er verlangt eine Commission, die berathen soll
was im eine Antwort der Senat auf die Botschaft
zu ertheilen habe. Devevay will, daß da der Se-
nat in dem betreffenden Geschäft feiner Pflicht gemäß
gehandelt hat, (von vier Distriktselitthellunge» die
ihm der grosse R ch vorgelegt, hat er zwei angcnom.'
men mid zwei ans angegebnen Gründen verworfen,)
dem Directorium darüber Rechenschaft geben, und
>ym den Zustand der Sachen vor Augen lege». La-
siechere: D>e Bothschaft spricht von Gegenrcvolu
tionairs, warlich nichts wird den Gegenrevolntionairs
groyere Freude verursachen, als wenn sie Kenntniß
von dielen zwei Botschaften erhalten; er verlangt eben,
fallSeme nicht zahlreiche aus weisen und unpartheyischtii
Äannern bestehende Commission, die sich berathe was
fur cine A ativort der Senat einerseits dem Aireclo,
nun,, anderseits dem grossen Rath geben solle. Zäs-
n» crllürt sehr ansfnhilich, wie in Rücksicht anf die
viohern,en Distriklee ut eiinn^s» Arbeitender Senat,
seiner Pflicht geiz.aß verfahren siye, und verlangt, der
Senat »olle fstlaren, paß er über dir Bolhsctiall, als
tustizulipyswidrlg, .zur Tagesordnung geschritten, sei

Puchi von S'0.l o th » l 11: Das Duec:orii»» wußt.,
chs es die Botschaft sehri.b, offenbar nicht was er
tnar. Wtnmes de» gaosten R ich emgrlad. n hat, sich

mit einer Sgiche öeichafligr», so k^uu rc>, wenu

der grosse Rath der Einladung nicht zu entsprechen gut
findet, keine Verantwortlichkeit auf sich behalten, abereS
kann auch gegen den grossen Rath weiter nichts thun,
Maasregelii von ihm durch Drohungen ertrotzen wollen,
ist Despotie. Usteri misbilligt so sehr als einer seiner
College» das Genehmen des Dirccloriuins sowohl,
als des grossen Raths; er findet es höchst unwürdig,
daß die ersten Gewalten der Republik die Veranl«
wonlichkeit auf diese Art von sich ab und einander zu
weisen; es ist in der That beinahe ungezognen Kim
den, gleich gehandelt, deren jedes die Schuld über
eine» Fehltritt von sich ablehnt, und auf seine Gespiele,»
wirft -» I» einer Verfassung wie die unirige, wo alle
Arbeiten der conltttutionellen Gewalten öffentlich sind,
ist es sehr überflüssig sich darüber zu zanken, wo Schuld,
versäumte Pflichten oder Verantwortlichkeit seyen --
Der aufgeklarte Theil des Publikums wird sich durch
den Augcnselzein überzeugen, und selbst urtheilen; und
in dein gegenwärtigen Fall kann der Senat ruhig uni)
überzeugt, gethan zu haben was ihm zu thun oblag,
das Urtheil citvarten; er begehrt die Tagesordnung.
Muret spricht in gleichem Sinn und verlangt eben»

falls die Tagesordnung. Ochs freut sich über die
Emmüthiqkeir, mit welcher der Senat die so befrein,
denden Bothschaftcn niisbilliget, und sich gegen ihre»
Inhalt eiklari hat) er wünschte daß Niemand ange»
tragen hatte der Senat lvlle sich rechtfertigen; den»
er erklärt, daß er zu einer Rechtfertigung gegen das
Oirectorini» nieinal Hand bieten kaun noch wird. Die
Gothschaft des Direktoriums ist «in neuer Beweis,
daß dasselbe unter einem Einflüsse steht, der das ge»
rechteste Miökrauen gegen alles was es vornimmt ein»
flössen muß. Daß das Directorium Mistraue« eirz»
flösse, sei »»atürlich; schon ehe es ernanitz ward, seyey
Ränke gebraucht worden, vor deuen man jezt selbst
erröthcn müsse ; er sodcre jedes Glied des Senats auf?
zu bezeugen, ob ihm zu jener Zeit nicht seyen Dinge
gesagt worden, die nun als die schändlichsten Lügen
-zum Vorschein kommen. Und der, per alle diese, R am
ke hguptsäeylich betrieben, und gegen die Con Uruijoz»
lange gearbeitet habe, der sizt nM. un Derecloàn;
er h.,h-. bejini ch-'Kgbalca von/hi» crljiten, uudPhcue
sich nun dggrg » .»stll i icr öffentlich M sagen,.daß er
ein Schürfe -ei 5- W : er aus schlauen Wegeg zu
»er Stelle gelg. gr, so sei« den»! auch waSfet.) r M



scheyen nicht minder schlecht — Das Directorium ha,
be in diesen Tagen dem Verleger des officiellen Tag-
dlatts Postfreiheit für sein Blatt eingeräumt, ohne,
wie es seine Pflicht gewesen wäre, bei der Legislatur
darüber zu fragen; es that aliv Eingriffe in die wenn
ge Gewalt die die Constitution den Gesezgebcrn ein?

räumt; ferner ernennt eö vier Minister, und verlangt
hernach von der Gesezgebung Bewilligung für Sechs«,
weil die ernanuten nicht alle dein Umfang ihrer Ge

schafte gewachsen seien; während es ganz umgekehrt
hätte verfahren, erst um die Anzahl fragen, und dann

Manner suchen sollen, die alles was ihre Stellen er,

fordern leisten könnten; weiter hat es zu Gunsten eini,

aer habsüchtigen Intriganten einen Beschluß über zu

bewilligenden Zahlungsaufschub von drei Monaten
verlangt — Alles Dinge die beweisen, daß im Directs
rium Personen sich befinden, die entweder mir Blind?
heit geschlagen sind, oder boshafte Absichten im Schilde
führen; im ersten Fall sollen sie abtreten, im zweiten
müssen sie entfernt werden — Nun wolle er aber auch

noch etwas von dem bisherigen inconstitulionellen
Schritte des grossen Raths sagen, derselbe hat uns
vorgeschlagen den Director«» dictatorische Gewalt zu

ertheilen, und dieses thaten die nämlichen Personen,
die, ehe die Direktoren erwählt waren, auf eine gleich

falls inconstitutionelle Weise die constitutionelle Gewalt
des Direktoriums eingeschränkt wissen wollten ; es schlug
uns^ferner vor, dem Directorium Macht za geben, die

Kainonsvbrigkeiten desK a nto ws B a den nach eigner
Willkühr ernnentnzu dürfen; durch Directorialeinflußbc,
woge», besteht der grosse Rath gegen den widerholt geaus

serren Willen des Senats darauf, daß Siegel und Un-

terschrist beim Directorium in einer Hand liegen sollen ;

endlich schlägt es Uns vor, dem Directorium Erlaub,
niß zugeben, sich ohne besondere Autorisation zehn

Stunden von dem Siz der Negierung entfernen z»

dürfen; eine Freiheit, die ein mit gegcnrevolytionai,
renPlanen umgehender Director brauchen kann, um sich

im Frikthal mit allen Bcrncrschen Emigrierten und M-
siokraten zu vereinigen — Zu allem diesem fehlte nur
eins noch: daß man die Responsabilität von sich ab>

wälze; dieses lezte Siegel auf die innere Conspiration
wird durch dre voi liegenden Bolhschaften ausgedrückt

Er schließt dahin, daß keine Commission ernennt werde,
da eine solche und jede von ihr zu entwerfende Antwort
mir Furcht verrathen würde; dagegen soll der Senat
in seinem Protokolle erklären, daß er zur Tagesorc,
mmg geschritten seye: weil die eingesandten Vorrschas

ten iuconstitutionell sind, der gesezlichen Autorität des

aeftzgcbcnden Körpers Abbruch und einen Eingnf
in die Nätivnalsreiheit thu»; er füge noch bei, ohne

hievon die Einrückung im Protokoll verlange» zu wo!,
ken; weil sie weilauSsehcnde ehrgeizige Abßchien ver,
rathen — Muret, Usteri und Laslechere vcr,
laugen die einfache Tagesordnung über das Ganze —
die Versammlung stimmt für die Einrückung der mo?

tivirtcn Tagesordnung im Protokoll.

Nachmittags 4. Uhr.
Der grosse Räch theilt eine Bothschaft des Di«

rectoriums imc, worin es anzeigt, daß, nachdem es
Nachricht cryalten, durch ftänkifche Commissairs seyen
die öffentlichen Cassen in Zürich, Bern, Luzern, Frei,
bürg und Solothurn versiegelt worden, dasselbe den

Statthaltern dieser Canronc aufgetragen habe, diese

Cassen ebenfalls mit dem Nationalsiegel zu besiegeln,
und daß es die Anzeige hievon, und die nachbrück,
lichsten Vorstellungen über diese Maasregel der ftà»,
rtfchcn C.inmissurS nach Pans gesandt habe.

Das Directorium verlangt Mittheilung des Pi«i
jekts der neuen Eintheilung der kleinen Kautone M
dessen was der Senat darüber verfügt hat. Den Sei
crccaieö wird aufgetragen diese Mittheilung zu machen.

Botschaft des helvetische» Volljiehungsdirectoriuins
an dcu grossen Null).

Arau 12. May. 1798.
Bürger Gesezgeber!

Das Directorium erhält den Bericht, daß die

öffentlichen Cassen in Solothurn von dem Couimissair
Barbier unter Siegel gelegt worden seyen, u»S

vor euiigen Tagen ist das »amliche in Luzcrn geschehen.
Müde der ftnchtlg,.,, Reclamationeli, welche an

die frauzösischen Behörden dicßorts ergangen M,
entschloß sich das Directorium, zu kräftigern Masre,
geln seme Zuflucht zu nehmen.

Es hat daher an die Statthalter der Kantone
Bern, Zürich, Freiburg und Solothurn Befehl geschlkl,
sogleich ans alle öffentlichen Cassen, welche von ftän>

kifchen Commissarien mit dem Swgel verwahrt ivoc»

den sind, das Nationalfiegcl zu legen, und davon den

in der Stadt sich befindlichen fränkischen ComnilD
rien oder Commandanten zu benachrichtigen.

Das Dircetorium hat sogleich einen Kurier /«l

der Nachricht von dieser MaaSrcgcl au den M»W
in Paris gefchlkt, und auch den Overgeneral Scha>u
enburg, den Minister M eng and und den LM
m.ssuie Rappinaz davon benachrichtigt.

R^publika» scher Gruß.
Des Präsident des Vollzichungsdirectoriums

Le grand. Steck, Gen. Secr.

Am iztenMay warkeine Sitzung in beiden Räthe»'

Grosser Rath. 14 May.
Carrard zeigt an, daß das französische Prot^

koll nicht verlesen werden könne, weil immer »oH

Mangel an Schreibern und Copiste» sey, und die>ec

Mangel rühre von der Ungewißheit her, in der das

Publikum über die Besoldungen stehe: es wird derfi»

mgen Commission, die sich mit Ergänzung des Sectt^
turmlS beschäftigt hat, aufgetragen, ei» Gutachte«

über die Beeidung Ver Copiste» zu entwerfen.



Zwei Volksrepräsentanten aus dem W all is ge«

Vcn ihr Beglaubigungsschreiben ein, welches als gul«

tig anerkannt wird; sie werden mit dem Bruderkuß
vom Präsidenten in die Versammlung aufgenommen:
einer derselben B- Nusset versichert den Rath ihrer
Ergebenheit für die Sache der Freiheit und fur die

helvetische Republik.
Das Vollziehnngsdirektoriuin zeigt an, daß en,

klàs Corps Freiwilliger aus dem Kanton Le m an
zu Stillung der innern Unruhen des Wallio ansgc-
zogen sey, und daß sich hierbei B- Per do net be-

sonders vocthciihaft ausgezeichnet habe; es wird Eh-
renmcldung erkannt. Eben so wird angezeigt, daß
Appenzell, Rheinthal und St. Gallen die Eonsiitution
angenommen haben.

Die provisorische Regierung in Lugano bittet noch--

male umRarhserrheiluiig über die Organisation jener
Gegenden und um Aussorderung der noch nicht ver-
einigten Dlsirrkce zur Vereinigung. Aus E schers An
trag wird dieser Gegenstand an die italiänische Cöm-
Mission gewiesen, mit dem Auftrag, theils ein befrie-
digendcs Antwortschreiben, theils aber einen Vereint
gungsaufruf in italiänischer Sprache zu entwerfen:
Meyer wird dieser Commission beigeordnet.

Die SeaSl St. Gallen macht schriftliche Borstet-
langen, gegen den von K. Commissar Rapinaz be-

stimmten Hauptort Appenzell im Kanton hco Sentis.
Haas sagt, oie Gesezgebung könne sich nicht in die-
sèn Streit einlassen, weil die französischen Behörden
diese Bestimmungen getroffen habe». Merz fodert
daß um der Ruhe jener Gegenden willen St. Gallen
nicht zum Hauv-orl bestimmt werde. Carrard so-
dcrt die Tagesordnung. Schoch und Nusset spre-
chen wider die Verminderung der Kantone und wollen
pünktlich bei den in der Constitution bestimmten 22
Kantonen bleiben. Man geht zur Tagesordnung über.

Das Direktorium zeigt an, daß Unrerwalden nid
dem Kernwald die Constitution angenommen habe.

Die provisorische Regierung des Kantons Gla
ris meldet, daß dieser Kanton, der ungefähr cinen
Drittheil des von Rapinaz bestimmten KaiuonS
der Linth ausmacht, 4 Repräsentanten erwählt habe,
die sich bald mit den in A>au befindlichen Volkostcll
vertrettern vereinigen werden.

Die Gesellschaft der Freunde der Freiheit in Lau-
sänne bezeugt m einer Zuschrift ihre Freude über die
Abschaffung der pcrsonlicyen Feudalrechle und aussert
dabei noch folgende Wünsche: daß auf die Verwand-
ten und Nachkommen der wegen Verbrechen Vcrur-
theilten, te,ne Strafe und Schande zurükfalle: baß
die häufigen Galgen aus dei» Augen der menscheiifteund-
lichen Burger weg, und endlich, daß die 111 fremde»
Sold stehenden Truppen zürükgerufen werden niöch-

ten, um nicht wider die Sache der Freiheit fechten
zu müssen. Escher freut sich über oie menschen-
freundlichen Gesinnungen dieser Gesellschaft; wünscht
aber, daß da das scheusliche Vvrurthest wider die

Anverwandten der Verurtheilten, nicht allgemein sey
und wenigstens in der nordöstlichen Schweiz nicht
statt habe, auch keine allgemeinen Maas rege!!, dawi-
der genommen werden: die beiden andern Gegenstände
will er denjenigen Commissionen zur Untersuchung über?
geben, welche schon früher gleiche Auftrage erhalten
haben. Secretan stimmt diesem Antrag bei, doch
fodert er ein Gestz wider das unmenschliche Vorurtheil,
welches auf Verwandte die Schande von Verbrechern
ausdehnt, indem dieses im Le man noch allgemein
herrschend sey. Knhn stimmt bei und wünscht, daß
die aus fremden Diensten zurükbcrusncn Truppen zur
Bildung des besoldeten Narionalcorps gebraucht wer«
den. E n z will, daß daö Gescz wider die Ausdehnung
der Strafe auf Anverwandte der Verbrecher, beson»
dcrs auch beim Selbstmord statthabe. Es cher wi«
dcrsezt sich Kühn6 Antrag, indem die Soldaten,
welche bisher den Monarchen gedient haben, wahr-
scheinlich von keinem besondern republikanischen Geist
beseelt seyn werden und also nur unter Einschränkn»-
gen in die besoldeten Nationaltruppen aufgenommen
werden sollten. Endlich vereinigt sich die Versamm-
lung zur Annahm des Antrags Eecrctaus, und
erkennt die größte Publicität für diesen Schluß.

B> Paris v. Asri empfiehlt sich als katholischer
Prediger der gesezgebendenRäthe. Ans Antrag Car-
min trau 6 wird diese Bitte aufgeschoben bis das
Verhältnis der Rcligionslehrer zum Staat bestimmt
ist.

Cartier schlägt im Nahmen einer Commission
vor: daß, da die Zahlungsfoderungen der Solothur-
ncr Oiigarchen einen grossen Theil der ärmer» Land«
bürgcr in die bedrängtcsten Umstände setzen und zur
Cvntrerevolution reitzen könnten, solche Zahlungfode«
rungen hypothrcirtcr Kapitalien eingestellt werden
sollen, bis hierüber ein Gcftz erlassen werde. Kühn
fodert, daß das Eigenthum als heiliges Recht gc«
schäzt und daher dieser Antrag verworfen werden solle.

Deloes nimmt den Antrag in Schutz, weil die
grosse Volksklasse nur dadurch vor gänzlichem Unglück
geschüzt werden könne. Koch anerkennt auch die
Grundsätze der strengen Gerechtigkeit, findet aber doch
die Umstände hier sehr dringend und wünscht eine nä«

here und gemilderte Bestimmung des Gutachtens.
Svengler untcrstüzt das Gutachten und will dasselbe
allgemein machen, weil auch im Argäu die Schuld«
»er stark gedrängt werden. Cartier vertheidigt sei,
n n Antrag durch Darstellung der dringenden Umstände.
Secretan billigt freilich die Grundsatze Kuh 116,
sagt aber, wir leben in revolutivnairen Zeiten, und
daher seyen auch revoiulionaire Maasregclii nothwen«
dig, aber diese müssen so milde als möglich gemacht
werden. Escher sagt: «Unsre Verfassung ist auf die
reinen Grundsätze deS Rechts gegründet; das Volk
sandte uns hierher um auf die gleichen Grundsätze
Gesetze zu machen; die ehevorigen aristokratischen
und oiigarchischen Regierungen wurden gestürzt, weit



sie nicht auf reines Recht gegründet waren, und das
Volk wünschte Aenderung, weil immer nur nach den

bloßen oft verkehrten Klugheitsbegriffen, nie nach dem
absoluten Recht gehandelt wurde ; daher erfodect unsre
Stelle, noch neben der allgemeinen Menschenpflicht,
daß wir vor allem aus der sirengen Gerechtigkeit hul
digen und diese uns zur unausweichlichen Richtschnur
machen: freilich scheint jezt der Vortheil der grössern
Volksmasse dem strengen Recht entgegen zu stehen,
und die Pflicbt fodert uns auf dem Volke Hilfsmit-
tel zu gewähren, aber diese müssen wir nicht in der

Aufhebung und Einstellung der Gerechtigkciispflcge
suchen, denn dadurch würden wir, auch bloß von
der Seite der Klugheit betrachtet, einem kleinern Uc-
bel sienern, um durch Auflösung der wichtigsten Ge»

scllschaftsbandc unübersehbares Unglück zu verursache» ;
sondern wir sollen auf gerechten und eben so auch
klügcrn Wegen dem gegenwärtigen Uebel zuvorkoin-
men: daher verlange ich Rüksendung dieses Antrags
an die Commission, um andere Hilfsmittel, wie z.

B. Anleihen oder dgl, Kurzhilfsnuttel vorzuschlagen,
die nicht dem Recht zuwider seyen." Dcloeo beruft
sich auf den ehemaligen Grundsatz: »L-ulus populi
snprema lex eflo. und will daher den Vortheil der
grössern Classe beschützen, aber daö Gutachten zur nä
Hern Bestimmung an die Commission zurülweisen.
Carrard will auch das Voiksglück, aber nur auf
dem Wege der Gerechtigkeit, weil es nur da erreich-
bar sey; er folgt Eschern ganz. Kühn zeigt, daß
nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch die Klugheit
Verwerfung des Vorschlags fodere — denn durch das
gleiche Zahlungseinstellen, welches die alten Ol'gar-
chen an der Eintreibung ihrer Schulden hindern soll,
würden auch die Witwen und Waisen ihres nothwen-
digen Unterhalts beraubt, daher soll der Antrag an
die Commission zurück. Huber sagt: ^die Gerechtig-
keit ist die Stütze aller menschlichen Verbindungen —
verachten wir diese durch Auflösung freiwillig geschloß-

ner Vertrage, so zerreißen wir alle Bande der Gesell--

schuft und bringen Jammer und Elend statt Gluckse-
ligkeit über das Volk; ich fodere, daß das Gutachten
mit dem ausdrüklichen Auftrag in die Commission zu-
rükgewiestn werde, daß sie andere Hilfsmittel vor-
schlage, die die Gerechtigkeit nicht verle-
tzen." Dieser lezte Antrag wird mit Mehrheit der
Stimmen angenommen und der Commission noch bei-

geordnet, Kühn und Delves.
Ein Entwurf der Einthcilung des Kantons Schaf-

Hausen in z Distrikte wird angenommen.

Senat, 14 Ma»).

Die Deputirten des Kanton Waklis
Jac. Valentin Sigristi«
Anton Augustini » ' >

^

Jvh.Jac.Duc -
Joh Jac. Julier

weisen ihre Vollmachten »or u»d erhalten Sitz im
Senat».

Usteri verlangt, da nun ein Oberschreibergt-
wählt sey, solle die Versammlung bestimmen, auf
welche Art von nun an Gleichförmigkeit in den Ver«
baiprozessen beider Sprachen müsse erhalten werden.

Muret verlangt das nemliche in Rücksicht auf die

bisherigen Vcrbalprozessc. Einer Commission, die

aus den B. Lüth« von Solothurn, Crauer und

Laflechere besteht und der die Secretarien beiwoh-
nen sollen, wird aufgetragen einen Vorschlag zumachen.

Ein Beschluß über die Bezahlung der abgehen-
den Mitglieder der Bernerschen Vcrwaltungskanmer
und der Wahlmänncr dieses Kanrons, wird an à
Commission gewiesen.

Der Senat erhält und genehmigt die Distrikts-
einthcilung des Kautons Zürich; diejenige des Kan-

tons Solothurn wird einer Commission übergeben.
Ein Beschluß, nach welchem im 8Z. Art. der Con-

stitutivu das Wort Justizbeamte an die Stelle
des Wortes P olize i be a m t er gesezt werden soll,
wird einer aus den B. Lüthi von Solothurn,
Muret und Crauer bestehenden Commission zur

Prüfung übergeben.
Die Fortsezung im 24. Stück.

Auszug eines Schreibens des Statthalters des Kai-
tous L c in a n, an das Vollziehuugs - Direkten»
um der helvetischen Republik.

Ber, den 8, May >798-
Als schon bis an einen kleinen Theil, das game Wallis dn

Constitution angenommen hatte, und bereits die Deputation M
die meisten Vramren ernennt waren, so überfielen etwa > aooUM
gesinnte, welche nach und nach bis auf -c-oo anwuchsen, ml
zwei Kanonen die Stakt Sitten, und zwangen sie zu capitulicm.
Die Wahlversammlung gieng aus einander, und der franM«t
Resident zog sich nach St. Maurice zurük. Er forderte die M
nizipalitar von Ver auf, den bedrängten Unter-Wallisern HulM
schicken, der Gcneralmarsch wurde geschlagen, und sogleich «E
jchierten > 00 Freiwillige und ao Dragoner ab, die man schon

her dem Residenten zugeschikt hatte. Da ich meine Gegen«»»

nothwendig glaubte, so reisete ich sogleich von Länsanffe ab M
langte heute morgen um » Uhr hier an. Die Verwalrungska
von Wallis begehrte Hülfe von mir. Sogleich befahl ick aiie «>«

Truppen zu versammeln die in dieser Gegend waren, nemllch >°°

Manu und 4 Kanonen, welche heute »och bis St., Maurice mal

schienen. Nachher erhieltich noch Nachricht vom llnl.erMlyâ
in Vevap, daß das französische Bataillon von zoo Mann nub A
Husaren, welchem ich anfftinem Marsche nach Milden eine»

fehl vom Residenten Mangourit zugeschikt hatte, heute
Vivis, morgen in Aelen, undübermorgen in Wallis seyn
daß nun die Ruhe bald wieder hergestellt seyn wird. — Iân»
mich, Bürger Direktoren, Euch nachfolgenden Zug von Pattm
mus des Borgers Perdgner mitzutheilen, Er ist
Verwaltungskammer des Kantgns, war wegen seiner Geinê
umstände genol'higl, ftine Verrichtungen, einige T«se ciuMun ^

und befand sich gestei »Morgen in Vivis. 'MitUnivillen HC,

schbst eint Zeitlang den Geüeralmarsch schlagen, vhiid daßdcho

willigen zu den Waffen griffen. Er nimmt Säbel/ Flinte uno-,

bevchck und marschiert hinter dsn TumbvurS: bald verh'u. >

sichetwa Freiwillige, b-eschàt durch.sein Veiipi/!îil ^
schieren nach Ver, nz-d Perdontt legt erst hier sczuen a?av. ->av

.Waffen ab. Er wollpe heute noch weiter m«wl«>Aen, un» n >,

vierer Mühe konnte ich ihn bewegen, ftkne C'esiiüdheit m yd

(Dem Originale entsprechend.) St e f, Sc»rck. des



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Esche r und Usteri,
Mitglieder» der gesetzgebende» Räthe der helvetischen Republik.

Vier und zwanzigstes Stück.

Zürich, Mittwochs den 2z. May 1798.

G e f e z g e b u n g.

Senat 14. May.
(Fortsetzung.)

Der Beschluß, welcher den Verwaltungskammer»
eine ^Verlängerung von 4 Wochen gestattet, um das.
Verzeichnis des in jedem Kanton sich befindenden
Etactsvermögens dem Direktorium einzusenden, wird
genehmigt.

Der grosse Rath übersendet nachstehende Bott-
schaft des Vollziehungödirektoriums vom
lo. May:

Bürger Gefezgcbcr! Infolge eingekommener
Amksberichte von der Verwalrungökammer zu Frei- '
bürg, ist durch ein Arrêté des fränkischen Kriegskom-
Mist,rs Pommier eine Münzsorre von alten franzö-
fischen Thalern in einem von ihm bestimmten Werthe
in Circulation gcsezt worden. Ohne zu untersuchen,
ob der bestimmte CurS dem innern Werthe entspreche,
findet das Direktorium es sey durch diese Verfügung
den Rechten der höchsten Gewalten der Republik auf
eine sehr beleidigende Weise vorgegriffen worden. Es
hat sonach provisorisch die Execution jenes Arrêté su-
spcndirt und ladet die gcsezgcbenden Räthe ein, durch
ein Dekret dasselbe als null und nichtig zu erklären.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des Vollziehungsdirektoriums

Lcgrand. Steck, Gen. Sec.
Der Gr. Rath begleitet diese Bottschaft mit fol-

gendcm Beschluß: » 1) Das Arrêts des frankischen
Kommissars Pommier soll aufgehoben seyn. 2)
Den, Direktorium soll das lebhafte Vergnügen bezeugt
werden, von welchem die gesezgebcnden Rathe über
Me kraftigen Maaßregeln durchdrungen sind, die das
Direktorium genommen, um die Ehre der Nation zu
sicher» und ihre Rechte zu handhaben, nicht nur in
diesem Fall, sondern nuch bei Gelegenheit der Verhaft
tung des Präsidenten des Wahlkorps zu Bern

Laflechere spricht für die Annahme dcs Be-
schlusses. C r a u er dagegen, indem er ihn unüberlegt
und leicht gefährlich werden könnend, findet. Och 6
uuterstüzt Crauer's Bemerkung, die er sehr politisch
findet; das Direktorium habe sehr wohl gelhau die
Souverainität von Helverien auf solche Art zu vertheft

digen; — allein da wir den Erfolg seines Schrittes
noch nicht kennen, dürfte es rathsamer seyn, wenn
die gcsezgcbenden Räthe sich darüber noch nicht laut
erklärten? Wir können hierin die Klugheit unsrer alten
Regierungen nachahmen; sehr oft lies das Vorort
Zürich einzelne Stände handeln und wartete den Er»
folg ab, um sich alsdann erst entweder für den ge,
schchenen Schritt zu erklären oder ihn zu ignoriren. —
Das Direktorium hatte gar keine Bestätigung seines
Schrittes von der Gesezgebung verlangen sollen —
Und endlich müssen die zwei höchsten Gewalten nicht
anfangen sich gegenseitig Lobsprüche und Beifallsbe-
zcugungen zuzusenden; einmal angefangen, fände das
kein Ende und würde sehr bald lächerlich er will
die Berathung über den Beschluß aufgehoben haben.
Muret will ebenfalls keine Complimente; aber noch
viel weniger jene elende Politik der alten Regierum
gen, gegen die er sich laut und kräftig erklärt; die,
wer sie allenfalls auch befolgen wollte, nicht auf diese
Weise öffentlich darlegen müßte; — Aufrichtigkeit und
offene Freimüthigkeit sollen unsere Politik ausmachen
— Die Berathung wird aufgeschoben.

V. Heidegger von Zürich wird zum Untcrse-
kretär des Senats in deutscher und B. Schnell in
französischer Sprache gewählt.

lrosser Rath, 15. May.
Nach Verlesung des Protokolls ward auf Antrag

Kühn s beschlossen, dem gestrigen Gesetzvorschlag ge-
gen die Ausdehnung der Strafe auf die Verwandten
der Verbrecher auch die Anwendung desselben beim
Selbstmord ausdrücklich beizusetzen. Koch legt im
Namen einer Kommission einen Vorschlag über die Be«
kanntmachungsart der Gesetze vvr, der, weil er nur m
einer Sprache aklgefaßt war, vertaget wird.

Das Direktorium fodert für die laufenden Ausgas
ben des Justiz- und Polizeiministers Bern Pf. 7;cx>
und fur die Organisirung d

nisters Pf. 2000. Eir
bewilligt.

Trösch verlangt
kel der Konstitution g'

D el 0 e s findet es uns
Zeitpunkt von Auflagen zu s

u des Finanzmi-
diese Summen

,m, dem ii.Arti-
i zu organisiren.

gegenwärtigen
1 m m ermann



will diesen Antrag derjenigen Kommission zuweisen, die 8 Das Direktorium zeigt an, daß, da in wenigen
sich mitUntersuchung dergegenwarligen Staatseinkünfte Z Tagen frankische Truppen in Arau einquartiert werden
beschäftigt. Koch fodert die Tagesordnung, indem e müssen, «s sich genöthigt glaube, die aus dem Kam

Nebandlinra von Kinaniaeaeirlländen 5 ton Basel zuziehende Leibwache noch für einige Tage
zurückzuhalten, um Unordnung und Gcdräng zuvor«
zukommen. Deloes will daß die Leibwache nicht
Hinterhalten werde. Herzog glaubt, das Direkte«
rium würde dadurch ein erlaßnes Gescz aufbeben.

Escher sagt, ein solcher Aufschub sey keine Aufhc«

bung. Haas begehrt, daß die Franken in der Nach«

barschaft einquartiert werden. Koch will, daß die

Leibwache erscheine, das Direktorium aber nach BN«
den die Anordnungen treffe. Nuze fodert, daß g«

ves -oirelrvr,u„iv »v»irnu^i,„olv>arig ,r^». keine Franken in dem Siz der helvetischen Gesezgebunz
> beharret nun deutlich auf Bildung eines einquartiert werden, indem dieß ebenso sehr wider

Anflagcsystcms. H über fodert über diesen? die Ehre der helvetischen Nation als wider die Groß«

unaufgcfoderte Behandlung von Finanzgcgenstanden
dem 50. Artikel der Konstitution zuwider ist. Trösch
beharret und will ohne Aufforderung von Seite des
Direktoriums ein neues Auflagesystem entwerfen las«

sen, weil das Heil des Volks dieses fodere. Esch er
glaubt, es herrsche Zweideutigkeit im Ankrag.- wenn

nur um Erleichterung in Rücksicht der vorhandenen
LZolkelasten die Rede ist, so sey dafür schon durch eine

Commission gesorgt: wäre eS aber um ein ganz neues

Auflagesystcm zu thun, so würde dieses ohne Auffos

derung des Direktoriums konstitutionswidrig seyn

T rösch
neuenneuen Austagczyucmv. a^uver zovcrr uver vre-ie» : vie Cyre vcr yciveliiwen ucarivn atv wivcr cue evrog,

konstitutionswidrigen Antrag die Tagesordnung. Car-? ,uulh der fränkischen Regierung sey. Kühn fodert

rard untcrstüzl den Antrag von Trösch, indem eine I Tagesordnung, weil dieser Gegenstand Regierungs«

Commission da sey, die über Aufhebung der das Volks „ichr Gesezgebungsverfügungen betreffe. Deloes be«

zu sehr drückenden Lasten sich berathe, daher auch eine Z harret und erhalt das Stimmenmehr für feinen Antrag.

Commission über ein neues Auflagcsystem vorhanden ^ Das Direktorium zeigt an, daß Appenzcll aussr

seyn müsse, die mit ersterer gleichen Schritt halte. S e-Z Roden vor der Sitter die Konstitution angenommen

cretan stellt diesen Antrag als konstitutionswidrig, » habe; auck ertheilt es Bericht von der Lage der gegen«

als gefährlich und nnausführbar in Rücksicht der ge« »evolutionnairen Bewegungen in^Wallis, welchen zn»

genwärtigm Zeitumstände vor und schließt auf Tages« H folge die Oberwallisser Sitten überfallen und ringe«

vie lNri'inVe s5 a >-r a r ds z >i.,,nrnen kr.ibcn »irv vie aiisoinanve,' neieieviio» Unter«Carrards? nommen haben und die auseinander getriebnen Unter«

H u b e r ^ wallisser, die der Konstitution treu sind, zur Vcrew«
"

gung Mit ihnen, unter feierlicher Versicherung ganz!»

cher Freiheit, auflodern. Mit den Lemanischcn TrW
pen haben sich nun mehrere fränkische Bataillone M
Unterdrückung dieser Unruhen vereinigt. Das Dircb
torium giebt auch von der Gefangennchmnng eines

Bürgers Nachricht, der sich au der Person eines

' t., '7

und Verkehr in Mi
Koch will hierüber eine Commis«

ördnung.' Koch widerlegt die Gründe
und erklärt den 50. Artikel der Konstitution
fodert neuerdings die Tagesordnung und bittet

trösch von feinem konstitutionswidrigen Antrag ab«

rustohen. Trösch beharret: die Tagesordnung wird
beinahe einmüthig erkannt.

Der Rath bildet sich in eine geschloßne Vcrsamm-
luna. um über einige die Finanzen betreffende Gegen- --

sR/w»,.?'àà à » jG-'-..-»''Carwlr d K!'da7erste VeAren^siss l ^^Auhn'Là ^ K"nstituà eMlmlte A
êi. «- à.Dàà».»» A'bà-n d.-Mmw» àà wà du.ch

sey kouftitutionswidrig. Endlich vereinigt sich die Ver
sammlung dahin für die erste» 2 Jahre der Republik
6 Minister ernennen und vom Direktono sich über die

Eimkeilung der Geschäfte dieser Minister einen Vor«

schlag geben zu lassen.

Hartmann berichtet über einen Prozess wegen
dem ausschliesscndcn Wirthsrccht: E sch er fodert über

worden müssen, und da diese zum Theil dringe»^

seyen, so fodert er eine Commission, die fläi "bc

das Ganze dieses Gegenstandes berathe: die BeM'

thung wird aufgeschoben.

Senat k?. May.
Genhard stattet im Namen der CommiAon überdies-v" " ' " "7", ^ " .« ^ Geni>ar0 narrer un nauu-n ver ^ommmivn

dem aiisschlicssendcnWlrthsrccht: Escher fodert uver ^ârg der entlaßncn Mitglieder der Verwainmgskammtt

solche richterliche Gegenstände die Tagesordnung,, Bern mid der Wahlmanner dieses Cantons einen NerM a -

- erklgrz, daß er nur deßwegen diesen H-Gemäß dem Gutach.en der Commission wird der Beschluß "«»

iànqcruiig des bisher rechtlich «nommen. i'iber

g ;u erhalten, weil i Der «vcnat empfangt und genehmigt den Pcsäß
nickt a bi d hab d.e Cinthoilung des Kantons Sàsha..se» in v.er D-ssu"c,

à
neu.-, es » es

'
p Schafhan-rn, Repc... Kleitgau. Diescnhà

allgemeuieS Ge>cz, ^chwallc r legt »» Name» der iwer die T»/!'»--
,»

eil noch keine Grcye^hàq des Kantons Solothurn niedergesezten ComiW^j,,-

.<? a r t ni a n n

Streit vortrug
bestiiumten Äv
der Obergeric^
Carraid fo
Kuh" fodert
über die Appe
keine Verspät»!

.e ^ g vcs Kantons iàoioryurn meoorgeiozrrn gi.i-
landen seyen, also auch ^ Gutachten vor. Die Cdmnnssion rath zu Verwerfimg oer

aben könne. Angenon«men. d iheiinng an, weil in einem der porgefthlasenen Digneie,
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Ortschaften aufgenommen worden, die bereits so gnt als fran-
zösisch sind, und ihrer Lage wegen gewiß an Frankreich kommen

werden; diese, meint die ComnMon, sollten beionders qelasten,
und ihnen ftir einmal ein eigener Unlerstatthalrer gegeben wer-
den, Bertholer und Lürhi von Soloihurn sprechen

für die Annahme: der Beschluß wird angenommen, er theilt
den Kanton in fünf Districte: Solothurn, Biberif, Ballstahl,
.Olren, Büßerach, ^Mürct verlangt, da der grosse Rath dem Senat die an
den erster» gerichteten Zuschriften, Aufsätze u s. w, nicht im-
mcr mitgetheilt, er durch eine Vothschafr dazu mochte «nfge-
soderr werden, Cran er wünscht überhaupt, daß beide Rache
durch Bothschasten, in welchen sie gegenseitig Aufschlüsse ver-
langen und ertheilen, vertraulichere Verbindung unterhalten
möchten. Fornerau glaubt nicht, daß die verlangte Both-
schaft des Senats constitutioncll seyn würde; der Senat kann
den grossen Rath zu keiner solchen Mittheilung verpflichten,
ein organisierendes Gesez müßte darüber Bestinrmuugell tref-
sen, und ei» solches kann der Senat nicht vorschlagen. Badsu
sieht nicht wozu der Vorschlag dienen soll: entweder sind die
Schriften, Briefe u. s, w. die der grosse Rath erhalt, unbedeu-
tend, und alsdann sind sie dem Senat auch gleichgültig und nu-
nütz; oder sie sind wichtigen Inhalts, dann werden sie einen
Beschluß des grossen Raths verursachen, der dem Senat zur
Annahme oder Verwerfung miiß übersandt werden. Barras
pflichtet Mur er s Vorschlag bei. für alles was dem grosse»
Rath unter der Aufschrist: an die gesezge b en de n Rci-
t b e zukommt. Hoch ebenfalls, er glaubt, eine solche mehrere
Mittheilung werde ein Mittel zu der so nothwendigen Einig-
keit zwischen beiden Rathen seyn, ohne die auch das ganze Va-
terland in Zweptracht verfallen würde. Bertholer ist gegen

.eine Bvthschaft, zu der die Constitution nicht berechtige, die
Einladung konnt indirecte geschehen. Augustini: Ich will
ein Dilemma machen, ist der Antrag cvnstitutionsgemäß, oder
ist er es nicht Ich glaube er ist es. Die Constitution sagt:
Alle Schlüsse des grossen Raths müssen dem Senat zur An
uayme oder Verwerfung mitgetheilt werden; daraus folgt, daß,
da der grosse Rath über jeden Gegenstand, der ihm vorgelegt
wird, einen Schluß faßt, sei es auch daß er nur zur Tagesord-
»ung schreitet, oder daß er beschließt, etwas dem Senat nicht
mitzutheilen; so müssen also diese Schlüsse dennoch dem Se-
nat mitgetheilt werden, weil alle Schlüsse des grossen Raths
dem Senat müssen mitgetheilt werden — Es wird den Secre-
tairen aufgetragen, durch freundschaftliche Unterredung mit den
Secretaire» des grossen Raths, die gewünschte Mittheilung zu
erhalten.

Der Beschluß, welcher dem Zustizminister eine Summe
von yzoo und dem Finanzminister eine Summe von-oc-o Schwei-
zerfranken bewilligt, wird angenommen.

Schreiben des Ministers der Gerechtigkeit und Poli-
zei an alle Rcgierungsstatthalter.

Arau den 15, May 178?.
Ich vernehme, Bürger, von mchrern Orten her, daß vie-

lerlei Bewegungen im Lande gemacht daß gegcnrevolurionaire
Gerüchte verbreitet, die öffentliche Meinung umgestimmt, uud

Plane zu gefährlichen Unternehmungen entworfen werde».
Nichts kann aber in diesem Augenblick unser Daseyn sichern,

als Ruhe, öffentliche Sicherheft, und festes Betragen der eft.
»esczten Gewalten.

Dahin will ich, Bürger, Euer-Augenmerk richten, und Euch

auffodern, diesen Pfad nie zu verlassen
So b schwerlich an sich selbst der Umfang Eurer Pflichten

ist, so wird er es noch mehr durch den Drang der Umstände,

in denen wir leben. Aber Sure! Gewalt entspr-ckt dem, was
Ikr zu leisten habt, Ihr sollet daher Euch selbst fühlen, und
Euren Math zu der-Stelle'erbeben, die Ihr bekleidet. Die
öffentlichen Beamten sind das Salz der Erde: darum so scvd

thätig und wachsam, bewaffnet Euch mit der republikanischen
Festigkeit und Ausharrung, die die Retterin der Staaten ist.

Auch unsere Vorv ter lebten oft in bedrängten und unruh-
vollen Zeiten, aber sie thaten Widerstand, benahmen sich mit
Weisheit, und harrten männlich. Die Kinder freuten sich des

Seegens den ihre Väter auf sie brachten
Auch die nnftigeii werden Euch danke», und, der Freiheit

würdig, die daraus fließenden Vortheile in vollem Uebermaß
gemessen.

Aber wenn wir jezt das Vaterland retten wollen, so müssen

mir handeln, Unentschlossenheit, schwankende Schritte, wider-
sprechende Verfügungen würden die Freiheit und das Vater-
land verderben, Euer Patriotismus sei mithin entschlossen. Ich
trage Euch auf strenge zu seyn, weil ich nicht zu besorgen habe,
daß ^hr ungerecht sevn werdet,

H-choner keinen, der öffentliche Ruhe und Ordnung stöhrt,
oder die Sicherheit der Personen oder des Eigenthums vcrlezt.

Forschet genau allen Bewegungen nach, sorget, daß Ihr
über alles unterrichtet seyd, was in Eurem Canton sich zuträgt.
Untersuchet die Ursachen der gegeurevolutionäreu Stimmen,
so sich vier und da äußern mögen, trachtet alle Klagen zu ver-
nehme», die wider die neue Ordnung der Dinge vorgebracht
werde». Belehrt das Volk durch Druckschristen, durch Volks-
manner, die Ihr ans das Land abschicket. Söhnet es mir dem

Ungemach, das von den Wirkungen einer Revolution, und der

Gegenwart e.ner fremden Heeresmacht unzertrennlich ist, aus.

Tretet mit mär in den thätigsten Briefwechsel ein, theilet mir
alle Ereignisse, alle Sure Bemerkungen, alle Eure Wünsche mit;
umgebt mich mit Euren Einsichten, und send versichert, daß das

helvetische Director«»» Euch beobachtet, Eure Handlungen bc-

urtheilt, und Euch jene Gerechtigkeit wird wiederfahren lassen,

die Euch gebührt. Es wird Euch auch überall unterstützen, und

Euch da zu Hülfe kommen, wo Ihr seiner Hülfe bedürft; im-
terdeffen mache ich Euch für die Ruhe und Sicherheit Eures
Kantons persönlich verantwortlich, und damit diese Vcran'.-
ivortlichkeit nicht eitel sei, so werdet Ihr mich fürderiamst be-

richten
1. über die öffentliche Meinung des Volks.

Ueber die Bewegungen, die in Eurem Kanton vorgehen,

z. Ueber die Ursachen derselben,

5. Die Maasnahmen so Ihr ergriffen, um Ruhe und
Ordnung beizubehalten, und

5, die besonderen Bemerkungen, die Ihr mir ebenfalls
mitzutheilen habt.

Ihr werdet mir nebenbei die Liste der Unterbeamten, die

Ihr ernannt, überschickcn, und den thätigsten Briefwechsel mit
mir üoer alles, so die Polizei betrift, unterhalten. Ich hoffe
bald in Stand gciezt zu seyn, Euch Bürger, in dieser Hinsicht
besondere Instruktionen zukommen zu lassen.

Gruß und Bruderliebe. Franz Bern. Meyer.

Der Regierungscommissair bei der Armee jder frans
tischen Republik in der Schweiz an das helvctis
sehe Direktorium.

GeneralquartierM! Bern am -5 Florcal

à ib 6tenMhr her Republik.
Bürger Di r?rto renWi»

Ich muß den ungerechten Klagen und den Verläumdun-
gen ei» Ende mache», die gegen de» B. Nvuhiere, Com-

M



missêe-Ordonnateur beider Armee, verbreitet werden. Seine
Verordnungen sind anders nichts als Folgen der allgemeine»
Maaßregeln, welche der Obergeneral mit meinem Vorwisseu
getroffen hat.

Mit Unrecht macht man dem B- N o u h i e re Vorwürfe
über den Verkauf der alten Waffen und des alten Plunders
der in den Arsenalen von Bern, Freiburg und Svlothurn ge-
funden ward; dieser Verkauf ist mit dem Obergeneral und mit
dem Commandanten der Artillerie verabredet worden, ich war
davon unterrichtet, und seit den Borstellungen, die ich darüber von

Ihnen empfangen habe, ist er eingestellt worden.
Eben so wenig hatte man Ursache sich über die Maaßregeln

zu beklagen, die er zu Bezahlung der Contribution getroffen
hat, und die gegen ihn geführte Klage über die Verhaftneh-
mung des A- Bay, ist durchaus faljch befunden worden.

Der Obercommissar mußte, gemäß den Befehlen und Vor-
schriften des Ministers die Verrathe kennen, die im Lande vor-
Handen waren. Cr ließ daher ein allgemeines Verzeichniß aus-

nehmen; es werden ihm aber bei dieser Arbeit so viele Schwie-
r-gkcitcn in den Weg gelegt, daß sie bis ,ezt noch nicht hat
vollendet werden ionuen. „Er inußie Magazine zur Aufbewahrung der Lebensrnittel
anlegen, um auf unvvrgesehne Falle bereit zu seyn, uuo diese

Vorffchtsanstalr hat man für eine Bedrückung ausgegeben,
während von diesen Vorräthcn nichts weggenommen worden. —
Die von den chmaligen Regierungen angelegten Magazine,
werden den Verwalluugskaminern überlagcn, um die neuen

Magazine, die cr soderte, daraus zu bilden.
Da in der Staatocaffc zu Bern Iowohl als in der Hasse

des Oberzahlmeisters der Armee teine gangbaren Geldsorten
vorhanden waren, so mußte der Commiffar, um den Sold der

Truppen zu bezahlen, den Werth alt« Münzen bestimmen, die

s-ch im Schatze von Bern gesunden halten, und die,e Maaprc-

qel bat man für einen Eingriff in die Rechte der gtjezgèbk«-

den Rathe angesehen, da >ie doch keinen Bezug auf das Land

hat,. und nur bei der Armee ausgeführt ward.

Mit einem Wort, alle seine Handlungen waren mit dem

Stempel der Anständigkeit, der Achtung, des Zartgefühls uns

einer unwandeldarcn Anhänglichkeit an >e,ne PMste» oczcrchnel,

und dafür überhäuft man ihn mrt Kränkungen aller Art.
Meine Psticbt gebietet mir, der frauuM» Regierung dre

Raine der Intriganten, deren Anschlagen er entgegen arbeitet,
bekannt zu machen. Ich werbe mich davei an die ltmexvahr-
heir halten nnd dieselbe ohne Partheillchteit bar,-eben.

Der B. Ronhiere, wurde von dem B. ?eltncr,
Stadrhalrcr des helvetischen Direktoriums zusvlvthiirii, vffciir-
lich vtilänmdcr; cr mußre über erdichtete Beschuldigungen

klage führen und gegen die Verlauiiuer.Gerechtigteic ,vbeiu.
Ich lege eine Abschrift von dem Briefe bei, den er in die,cr
Absicht dem helvetischen Iusiiziuinister geschrieben hat. Man
ist ihm die Gcnugthuinig schuldig, die cr erwarrct.

Ich verhehle Ihnen nicht, Bürger Dirmoren, daß ich

fest entschlossen bin, Befehlen der nautischen Regierung Ehr-
furckt zu verschaffen- Ucberzeugen Sie iich also von derWayr-
heir, daß S.e das Recht nicht besitzen könnt«, oe» Maaßregeln
die auf jener Befehle getroffen werden, Hmdcrmffc in den

Weg zu legen. Ihre Amtsvollmacht besthiânir i««h auf die in-

ncrc Veiwaltung der helvetischen Republic; fie iaim ,ich nicht

weiter erstrecken. Man kann Ihnen das Recor nicht versagen,

Vorstellungen gegen Maaßregeln zu macht«, die. der WphifarlH
Hclvcticus nachlheili^dM könnten. '

Ich versichere SiAdaß ick à wahre Lage der Dinge,
der fränkischen RegicrgWkvor AuDr lege« werde, um sie iu
den Stand zu setzen, unter solchen wichtigen Umstanden Be?

Müsse zu fassen, wo ich es nicht thun könnte. à

Diesen Grundsätzen jstfolge, habe ich die S egel erbrechen
lassen, die der von IhMMMragre Commissar aus die Casse» ^

nnd öffentliche» Fonds zn Bern hat legen lassen, denn diese
Lassen sind das Eigenthum der fränkische» Republik; es wird
Ihnen als» selbst unschiklich vorkommen, daß wall sich erlaubt
hat, die Siegel, welche der B. Commiffar Rouhiere, nach
dem Befehl und den Vorschriften der fränkischen Regierung
und nach meinem besondern Austrag aufgelegt hat, aus solche

Weise zu durchkrcntzen. Ich habe einen Beschluß ausgesertigt,
der de» ohne Unterlaß wiederkehrenden Hindernissen ein Enbe
machen soll.

Ich hoffe, Bürger Direktoren, Sie werden, nach bt»

Erklärnnge» von Slnhäiiglichieit a» die fränkische Republik im»

von Ergebenheit an die Grundsätze ihrer Regierung, die siegt-

thau haben, in. Zukunft keine Verfügungen mehr treffen, Sie

den Absichten der sräntischcn Republik zuwider sind; und At
werden sich gegnügen, Vorstellungen zu machen, welche allm
können angenommen werden.

Sie sollten hinlänglich von der Gerechtigkeit überzeugt sep»,

welche die Schritte der fränkischen Regierung leitet, um ja

erwarte», daß sie Maaßregeln mildern werde, die in ihren
Folgen der Wohlsarth der helvetischen Regierung nackthcilig
werden köenren, deren rreue Bundgenössiu und Schützerin sie

ftpu will.
Republikanischer Gruß Rapinaz.

2.
'

Das Vollziehungs-Direktorium der einen und ui»

theilbuec» helverilchen Republik an den B. R"
Pinaz, Commiffar des Volljiehu»godirektoriums
der fränkischen Republik beider Armee inHeiveNeli.

Bürger Co m mi ssa r! '

Sie sage» uns in Mein Brios vom 15 Fiorea/, ""M
Vollmacht sep einzig aus o,e innere Verwaltung der he Misch«
Republik einge,n,r.iutr und dorse ,ich nicht wester erstrecken.

Unftre Aiutsvollmacht, Bürger Commis,ar, echallcu wir

von der Constitution; sie einzig kann den Kreis bestimmen,
auf oen.lenc sich ausdehnen; und nur den geftzgebeuben Aä-

thc» der yelveliiche» Republik kouiint cS zu — von den Gttn«

zeu z» spreche», die sie habe» soll. >

; Das ftnutische Vollziehungs - Direktorium gab uns mißt

Constitution, Iyueu wieß es. ihren Wirtuugsneis bei «cr

Armee an, welche ihr Blut vergießt, um diese Colistnuta»
fest zu gründen; vergessen Sie also uicht, Bürger CouniüM,
daß es cine'Ihrer^ WrÄteu ist, in uns das Wert »iib ee»

Willen der Regierung zu ehren, die uns in ihren Schatz ^
nvnnnen hat. Oder, wc,.u es der Wille die,cr Regierung iß-

uns zu eriiiedrigeu und a..s eie Verrichtungen einer Vc.'wab

tuugölammcr >»eraa,zu,etzeu, so wüu,chen wir, daß «--»»»
Ihre Vollmacht hiczu verweisen là/len, da uns dieselbe gê
lich unbekannt ist.

Blö.dieß geschieht, glauben wir nicht allein berechtig«,

sondern Mch verpstichrer zu seyn, uns, soviel wir konum-

allen willtührlicheir und nuterdruckenden Maaßregeln zu '
setzen, weiche icde Wirlung der bisherige» Zugchcrungw

>"«

Verträge mir dem ftan.isch.n Diretlorium veinichrcu uiulilc»,

— diesem Gruudiatz zufolge, protest»«» wir ft.erlstst Mm
die aus Ihren Befehl gc,-sehne Erbrechuug uns Wegaao»

der Siegel die wir auf unser Nativli«leigemhuiu gelegt ham

und sprechen gegen dicieuàuhrllche Uc,cischrciluugIhrSt w

macht, del, ESclmitly und die. cserechtrglèir der sraiilnch

Nation und ihrer Rcgicrnng a». ^
Sie werden, Bürger Eomnistssar, uns erlauben, v«e »

wort über einige andere Gegenstände Ihres Schreiben» cm«

besonder» Brie,e aufzusparen.
Arau rz Map -7«iu.

Der Präsident des Voll. Direkt. Löst«""
Stet, Gen. S«r.



Der schweizerische Republikaner
Hera nsgegeben

von Escher und Usteri,
Mitglieder» der gesezgebende» Räth« der helvetischen Republik.

Fünf und zwanjigsttS Stück.

Zürich, Donnerstags den 24. May 179S.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 16. May.

Sec ret an bemerkt, da über die rechtliche Natur
des Selbstmordes noch keine Bestimmungen getroffen
worden, so könne d e Erwähnung desselben in dem
G«!ez wider die Ausdehnung der Strafe auf die An
verwandten der Verbrecher, nicht statt finden, er
fodere daher Rücknahme des gestrigen Schlusses
hierüber: emmnthig wird dieser Antrag angenom,
m»n. D>« Verwailungekamincr des Kantons Ober-
land verlangt Bestimmung über Fischer s und Jagd»
recht. Michel will ersteres frei geben, das leztcre
«us gewisse Zeiten beschranken. Zimmerman» fo<
dert ^?ledersttzung einer Commission hierüber: diese
wird angenommen, und in dieselbe geordnet Zinnmerman n, Michel, Moler, Deloes, Sto»
ckar.

Dcputirte ans dem Kanton Appenzell inner Ro,1
den zeigten an, daß mehrere Gemeinden des von
Rappiuaz angeordneten Kantons Sentis, A pp en-zel> nicht a!s Hauptort anerkenne» wollen, und daß

fer dem Militärischen, auch in das Politische von Heb-
vctien mengen sollten, da doch sie unsre neue Repus
blik erschaff,» haben, und dieselbe noch nicht so befes

stigt sei, daß sie der Hülfe ihrer Beschützer nicht mehr
bedürfe. Zim mer m a nn fodertTagesordnung, Rclls
stab stimmt für Haas. Trösch beharrt unabän-
derlich auf den 2z Kantonen. Deloes will die Tas
gcsordnulig. Escher beharrt ebenfalls auf derselben»
und sagt: die der Hauptfrage fremdartige Verhaud,
lung der Verminderung der Kantonsanz>chl, sei ja
schon einer Kommission zur Berathung übergebe»,
folglich solle man auf den Hauptgegenstand zurück»
kommen. Fierz meint: unten der alten Regierung
haben die kleinen Kantone ihre reindemocratische Frei»
heil erhalte», hingegen die grossen Kantone haben
dieselbe verlohren, al!v soll man ja die Kantone nicht
vergrössern. Guter: Die neue Eintheilung der Kau»
tone, und die Einrichtung der Abgaben, sind der grosse
Stein des Anstosses, an welchem wir noch lange scheis
tern werden. Es ist nicht zu läugnen, daß der erstere

Gegenstand, mit welchem wir uns jezt eigentlich des

schàftigen, unsere ganze Aufmerksamkeit erfodert, allein
-^«ns^piaientanc Erlacher dazu provisorisch I ich bedaure es sehr, daß bei jeder Berathschlagung

habe, daher bitten sie um Auf, ß darüber, das Prwatiiiteresse jedes Kantons so sehr
Brüder, wofür sind wir hiar nicht Kamklärung über diesen Widerspruch. Escher sagt, da

das neue Ka itonseinrheilungsprojekt vom Senat »er
worsen worden, und also die von Rappinaz ange,«ouimcnc Emch ilung mchp dmch die G«sezgebung,
sondern durch den französischen Cownnssair bewirkt

^ Versammlung sich nicht in die-

« ^ 5
mischen, daher fodere er Tagesordnung,

«uhn folKt der Tagesordnung, mir Angcbung der
Grunde fur dieselbe. Haas will daß hievon der An,
«aß genommen werde, die Kantonszusammenschmel-
zung aufs neue dem Senat vorzuschlagen. Nuzet
folgt Hassen und will daß die Versammlung i»
alle» nicht bestimmt militairischen Gegenstanden ganz
unabhängig von den französischen Behörden in der
Schweiz handle. Trösch fodert unabänderliche Beb

hervorsticht.
tonsinteressc, sondern das grosse Interesse des Vater»
landes hat uns in diese» Mittelpunkt vereinigt, und
dieses Wohl des Vaterlandes verlangt es durchaus,
daß wir jeden andern kleinlichen Ncbenvortheil ver»
gessen. Wir waren bis dahin, was auch immer der
Auslander von »nS sagen mochte, gar kein einziges
»ngetheiltes Volk, und vo züglich nur durch Redlich»
keit, Treue und Tapferkeit bekannt: Eigenschaften, die
man mit Recht in unsern Nationalcharakter einschloß,
und die ich ewig darum zu sehe» wünsche. Uebeigens
war unser Interesse sehr getheilt, und weit entfernt,
eine einzige Nation zu budcn, haben wir nur nach
Kantonen gedacht und gehandelt. Die neue Consti«
tulion, welche wir beschworen, hat diesen Nachtheil

behaltung deo 2z Kantone, und wenn die Rcpräsrns! gehoben, und da wir bnrch fie ein einziges Volk durch
«a ion zu stark sei, Vermnrdening dersolbc» nach Ver, I eine repräsentative Reaierung geworden sind, so müs»
ymtniß der Kantensbevölkciniig. Huber folgt dem I sen wir auch alle mögliche Mittel erqreifen die uns
Antrag vo» Haas, uns behauptet: nur der con I diese Einheit erleichtern. Das vorzüglichste Mittel
stttulonswtdrig«-immer uocl, vorh.«oe,»e Ka"konsgcist l dazu ist die Vormrschnug und Zusamnienschmcliung
hindere die Zusainnienschmelzuna der K ntone; auch jj aller Kantone zn einem einzigen grossen Ganzen, wcl»
steht er gar nicht, warum die Franken sich nicht, aus, ches man nachher, zur Erleichterung der Nepräseuta-



tion und Bequemlichkeit der Regierung, in mehrere
Theile, I2 oder 15, eintheilt. Von lZ Kantonen mag
ich eben so wenig als von 22 reden hören, erstere er-

innern zu sehr an das zerfallene Gebäude unserer al,
ten Verfassung, und leztere dürfen wir, nach dem 16.

und 18. Artikel der Konstitution umändern, und wir
müssen es in politischer und ökonomischer Rücksicht

thun. Ich will euch von lezter nicht viel sagen, weil
es nicht der Hauptpunkt ist, allein der ersten Rück-

sich wegen lege ich es euch recht sehr ans Herz tmd

aufs Gewissen, nicht mehr von 22 Kantonen
zu reden, weil bei den meisten die alten Grenzen,
und mit ihnen alle alten Vorurtheile beibehalten sind,

Bürger und Brüder! glaubt nicht, daß wir gegenwäc-

tig schon im Stand der Ruhe leben, und alle Früchte
genießen können, welche die neue Freiheit uns auf-
bewahrt, glaubt nicht, daß wir aufs Gerathewohl
jede Arbeit vornehmen können, so wie sie uns auf-
fallt — man fühlt, und sieht noch hie und da die

Windungen der alten oligarchischen Hyder, die Todes-
zuckungen des grauen Despotismus, und Dank, ewi»

gcr Dank den Franken, daß sie in 8 Tagen für uns
gethan, was wir in 50 Jahren, und nur allein durch
Hügel von Leichen und Ströme von Blut kaum hat-
ten thun können. Ich frage euch alle, die ihr hier
seyd, ob einer, ob wir alle uns getraut hätten,
dieses grosse Werk zu vollenden? — Ich bin überzeugt,
wir waren alle im Grabe, und hätten nichts erreicht.
Darum eilet, und ergreifet dieses schöne Mittel der

Ineinanderschmelzung der Kantone zu unserm Glück.
Alle müssen wir uns untereinander vermischen, alle

Grenzen müssen wir verlöschen, um ein einziges schö-

,ics Resultat zu unserm Nationalglück die Natio
nalfreiheit, zu erhalten. Man klatscht und geht
zur Tagesordnung über.

Das Direktorium übersendet einen Brief des B.
Commissar Rappinaz, der die Rechtfertigung der
vom Commissar Rouhiere getroffenen Maasregeln
enthält. Kühn: Dieser Brief ist ein so wichtiger
Beitrag zur Kenntniß unsers gegenwärtigen Staats-
rechts, daß ich den Druck desselben fodere. Einmüthig
Wffd dieser Vorschlag angenoinmeu.
si Meyer legt die Entwürfe einer Proclamation an
die noch nicht vereinigten Gegenden der italiänischen
Schweiz, und einer Antwort an die piDvisorische Re-
gierung in Lauis vor. Escher fodcrt einen Zusaz
für diesen leztern, worin die Regierung in Lauis auf.
gefodcrt werde, ehe sie die Wahl der Volksrepräsen
kanten vornehmen lasse, die Vereinigung des ganzen
Kantons an die Gefezgebung einzuberichten; denn,
sagt er, die Grundsatze die Guter eben gcäussert hat,
sind mit soviel Beifall aufgenommen worden, d«H ich

es wage, sogleich Gebrauch davon zu machen, über
die noch nicht vereinigte italiänische Schweiz bat noch
kein fränkischer Commissar Verfügungen getroff n, wir

'können also dieselbe noch auf die Grundsätze einer
i. n

>/,' - i i! '

zweckmässigen Volksrepräsenkation zurückbringen, und
dièses sollen wir also nicht vernachlässigen, daher trage
ich, noch neben der gefederten Abänderung des vor,
gelegten Briefes, darauf an, eine Commission nieder,
zusetzen, welche über die Zusammenschmelzung der

italiänischen Schweiz in einen Kanton, ein Gutachten
entwerfe. Zimmermann widersezt sich diesem An«

trag, weil man an keine Zusammenfchmelzung der Kan,
tone denken dürfte bis ganz Helvetic» vereinigt sei.

Secretan untcrstnzl Äschers Antrag, besonders
auch durch den Grund, daß keine Zusainmeickchmch
zung und Verminderung der Repräsentation inch
möglich sei, wenn ganz Helvetic» durch seine Etellvw
treter hier vereinigt ist. Carrard folgt, weil d»

Aufschub der Wahl der italiänischen Repräsentanten
schon erkannt worden ist. Escher S Antrag wird end-

lich angenommen, und in die Cominissioa geordnet
Secretan, Haas, Nusset, Hecht, Deggeler.

Hemmeler schlägt eine Districrseintheilung des

Kantons Baden vor. M vier will Kliugnau statt

Zurzach zu einem Dichlkcshauptort machen. Escher
unlerstüzt die vorgeschlagne Einthciiung, indem Zur-
zach weit centcaler, und in andern Rücksichten schst-

sicher zum.Hanplvrt dieses Distrikts ist, aiigeuommen.
Tr ö sch fodert, daß die Versanuniung nicht zum

Stimmenmehr zu schreiten berechtigt sc>)n soll, st

lange noch ein Mitglied derselbe» über den behandeltt»
Gegenstand sprechen will; and wenn einer auch schon

zehnmal gesprochen hätte, so soll ihm dies Rechtdoch
nicht benommen scyn. Koch verlangt die Tagesord,
nung, indem die Versammlung das Recht habe ihre

Verhandlungen selbst zu leiten und also die Mehrheit
immer erkennen dürfe, daß über einen schon sattsust

behandelten Gegenstand abgesprochen werden muîst.

Sch 0 ch begehrt, daß über jedes Geschäft immer ein

Abgeordneter aus jedem Kanton angefragt werde«

weil, glaubt er, immer alle Deputieren eines Kants»»

gleicher Meinung über einen Gegenstand seyn werden.

Ungeachtet Trö sch beharret, so geht man;ur T«<M
ordiluug über, weil ehestens ein Commissionaiglitaast
ten über die innere Polizcy der Versammlung vorgs

legt werden soll. 's

Deloes verlangt, daß ein Mitglied nur m M
Commissionen aus einmahl geordnet werde» könne,

theils um niemand mit Geschäftes zu überhängst/
lheils aber um keinen, der Freiheit und Glciê
der Versammlung entgegenstehenden Einfluß auf «u

Geschäfte irgendeinem Mitglied? einzuräumen.
fodert Freiheit und also über diesen Antrag die Tê^
ordnuüg. H über folgt und beweißt den traurigsn

Elnflus, den ein ,olches Gcsej hätte, welches nia>

immer die fayigste» Mitglieder zu Führung der kg'
schalte aufrufen würde. Mai« geht zur TagesordmW
über.

^

O e sch verlangt, daß die Beschlusse, welche d

beiden Rathe einander zusenden, immer mit Gw""
t,, >! j,,, iir.'Vs
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begleitet seyn sollen. Koch fodert Tagesordnung,
indem die Beschlüsse des grossen Raths immer mit
Gründen versehen seyen, die des Senats aber dieses

nicht seyn dürfen, weil im Verwerfnngsfall, derSc-
nal sonst das Vorschlagrecht^ sich zueignen konnft.
Man geht zur Tagesordnung, über.

Koch schlägt den Druck' des Gutachtens über
die Organisation und Polizei) der Versammlung vor.
H über will, daß dieses Gutachten erst vorgelesen
und dann erst der Druck srsannt werde. Hubers
Antrag wird angenommen. Die Versammlung bildet
sich in geschloßne Sitzung.

Senat 16 May.
Auf Verlangen des Präsidenten bildet sich der

Senat in eine gcschlosine Versammlung. Nach in der
selben gepflogene» Berathung, wird, folgender Be-
schluß des grossen Raths angenom ncn: „ Es sollen
alle Kostbarkeiten, die sich in abgesondert stehenden
Klöstern, Abkcycn und Stiftern befinden, in sichere
Verwahrung gebracht werden. Hievon find ansge-
nommen die Gegenstände, die zum täglichen Gebrauch
des Gottesdienstes gehören und welche in den Klö
stern zu lassen finh^ jedoch so, daß über dieselben
eine Inventur aufstcnommen werde, damit diejenigen
welchen fie anvertraut werdeni, dafür verantwortlich
bleiben. ^

Das Direktorium theilt folgendes Schreiben des
B-Ministers M en gaud mit:

Arau 24 Flvreal im 6 I. d. R'epublck,
Burger Directorcn!

Ich habe den Brief empfangen, durch welchen
Sie mir anzeigen, daß Sie zur allgemeinen Vernhi-
guiig nöthig gcfuìrden haben, à durch den fränki-
schen ComM-ssair versiegelten Staatskassen, mit' dem
helvetische» Staatssiegel glcichfhlls'verßsgeln zu lassen'.

„ Diese Maaßregel, B. Directorcn, ist em neuer
A^v^s ^h> cr wtgsamen Wachsamkeit für das WM
-ght'.es Vaterlands. Keilt vernünftiger und gerechtes
Mensch ward ihr leinen Beifalliversageii könne», am
alierwemgsten ivird das Direktorium der trnnktschen
Republik es thun, welches indem es derSchw'siz ihre
mtc-Freiheit wieder verschaffte,' nichts anders äls'Jss-à Mym und'Ihr Glück bîàbsichtigen kvmtft. '5/

Grtlß und Bruderliebe. Men g aud.
Ein ebenfalls vom Directorio mitgetheiltesGchrei-

den des fränkischen Coinuiissmis R a p inaz, von Bern
25 Flvreal. datwt, geht dahin > daß ,es Wmqhl 3^
Me, den Verlâuindungcn, Sic gegen den Colàlssà
R 0 u hie re her,umlftbörten worden, durch die Erklä-
kn»g ein Ende.zu machen, daßfl.lle vonMonhiere
gttroffne > Maaßregeln, m:t Wissen und Ei» verstand
wß. des Generat Gchauenburg sowohl als ftkàer;
des Commissair Rapinaz geschehe» seyen ^ daß,
um Genugthuung für einige besondere Ve>chmmdun-
gen zu erhaltest, Rvuhiert sich bereits auch áji de»

helvetischen Justizminister gewandt habe. — Die E e»

walken des h eiv eti sch en D irektori um er»
strecken sich einzig auf die Administration
der Republik; das Recht Vorstellungen
(stoclsmatlous) gegen die Maaßregeln des
fränkischen Commissairs zu machen, könne

ihm nicht bestrilten. werden, mehr aber komme ihm
nicht zu — die auf die Cassen in Bern, gelegten Sie-
gel des Direktoriums habe er wegreißen lassen, indem
diese Cassen das Eigenthum der fränkischen Republik
seyen u. s. w.

.Der Senat empfängt einen Beschluß des grossen
Raths, der auf die Anzeige des Direktoriums, daß
wegen der Ankunft fränkischer Truppen in Arau,
derselbe der von Basel erwarteten Leibwache Befehl
geben wolle, ihre Ankunft für einige Tage aisszuschic-

den, indem für beiderlei Truppen nicht füglich in
Aran Raum zu finden sey; das Direktorium fodert
die Ankunft her durch em Aesez verordneten helveti-
schen Leibwache nnvcrweilt zu veranstalten, und dafür
zu sorgen, daß die helvetischen und die fränkischen
Truppen' Quartier finden. Lüthi von Solothum
und F orner au wünschen der Gr. Rath hätte das
Direktorium vielmehr eingeladen, die Entfernung der
fiankifchen Truppen von Arau zu verlangen; sie glau-
den dicscss allss, sey ein angelegtes Spiel um den

Sißch^r Regierung zu verändern. M e Y e r von Arau
ist gleicher Meinuyg und sagt, auf diese Art und
wenn man genun Truppen hinzöge, könnte man selbst

Paris, für. den'Regierungssitz zu klein machen. Ochs
will den Aeschlug verwerfen-: die constitntionelle, Leib«
wache könge so chalü noch nicht eingerichtet werden;
die prpvisörische Baslergarde ist nicht die constitutio»
«elle-, »mm kann.sie also ohne Schwierigkeit, noch für
einige Fest verschieben; frankische und'weniger disciplis
iiirte Baslerstiippen neben einander könnten auch
leicht für die; Gckezgebnng unangenehme Auftritte ver,
Ursachen; die ftänkischen Truppen können endlich auch
für eine freundschaftliche und constitntionelle Garde
ängesehewü>erden; 'hnd es würde Undank verrathen,
durchHiehcrrufung der'Bäslerlruppcy ihnen das Quar-
tier ju beengen. Der Beschluß wird verworfen und
ans Verlangen d«i- Mehrheit dey'Versammlung, an
has^uck^rillin gesandt.

'

w sO'ch s Wngt vor: es sey m der diesen Morgen
vokgcnommenen geschloßnen Sitzung, unter andern
die Bemerkung gemachr worden) daß nachdem vor
einiges Tagen der- Senat Men,.Beschluß angenommen
hntce »» welchem die G^er der Klöster u. f. w. mit
Segnester sollen hetegswerpen, Md das Direktorium
hierauF denn gryssen-Rach angefragt hat: ob dieser
Segnester stich, auch arrf die Güter, welche fremde Klö»
stec in der Schweiz besitzen, ausdehne Der grosse
Rath hierüber zur Tagesordnung, geschritten, zugleich
aber cckiqrl; habe, daß das Gesez allgemein sey, die
Ziräge. bejahst,.werden müsse.^-?. Es habe mithin der
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grosse Rath für sich das Gescz aus gelegt und ihm
ausgedehntere Kraft gegeben, was er allein
nicht thun kann und was vom Dircctorium auch nicht
hatte sollen angenommen werden; er verlangt eine
Commission, die sich berathe was der Senat hiebet
thun soll. F ornerau will ebenfalls eine Commis-
sion, glaubt aber der Senat sollte übe,dem unmrzüg-
lich ein Duplicatnm des von ihm genehmigten Be-
schlusses ans Direktorium senden, um es auf den be

gangnen Irrthum aufmerksam zu machen — Die Coin
misston wird beschlossen und in dieselbe geordnet:
Ochs, L üth i von Solothurn, B arras,Pertho-
let und Laflechere.

Graubünden.
Wir sind den Lesern bisher den Artikel von Grau-

bunden schuldig geblieben, und ertheilen nun zum Er-
satz eine allgemeine Uebersicht der neuesten Ereignisse
in dieser, mit Helvetien so innig verwandtere, Rcpub-
lik mit.

Die Freiheit ist in den rhätischen Gebirgen ur-
heimisch ; das Volk derselben gönnte es daher andern
Nationen gern daß sie das Despotenjoch abschütte!-
ten. Alö die Republrk Frankreich noch durch
keine andre Macht anerkàw war, wagten es B ü n d-

ner zuerst, ihr feierlich Glück zu wünschen. AIs
die Bürger Billeter von Stäfa und Wäden-
schweiler, für Stafa's Sache verfolgt, nach Bün-
den entflohen und die damalige Regierung von Zu
rich sie als Staatsverbrecher aujfoderte, nahmen sich

mehrere patriotisch^Bündner', besonders die Gemein-
de von Hamens 'ihrer nachdrüklich an, und die
Verfolgten entgicpgen dem Schiksaj, welches ihnen
in Zürich bereitet wär.

Unter diesen Gesinnungen würden auch die schö,
«en Gelände Val te li n, C'hiav e'nna und Bor-
mio wahrscheinlich ihreFteiheit erhalten haben, und
so mit Rhätt'en vereinigt geblieben seyn, werm nicht
der Geist der Zwietracht die gisse Sache vernichtet
halte. ^ '

Graubünden ist, in Rükstcht seiner viekâ und
verschiedenen conföderirten Freistaaten, e!n Bild' mi
Kleinen von dem was die Schweiz unter der ehma-
kigen Verfassung im Grossem war. Die Uneinigkeit
mußte also einheimisch seyn. — Das Volk ist der Sou-
perain z aber der ansehnlichste Theil des Volks,
den größte» Theil desJahrs hindurch mit seine» tänd«
sichen Arbeiten beschäftigt,r und' beruhigt durch- vas
Bewußtseyn seiner -Gp«vstoikiètât »M "durch das
Gefühl seiner Kraft, überlkss Vas ReäieriingSgeschaft
nnd die Akte der Obschervlichkeit meistens den wenn
gen, die dafür Neigung und Zeit besassen.

Auf diese Weise mußte es einzelnen, reichen und
ausgebreiteten Familien,- weichen das Herrschen, um

seines schmeichelnden Selbstes, ober mancher Neben«
vo. theile willtn, reizend war, leicht werden, die Re«

publik ihren Absichten geniäs zu regieren. Aber cS

konnte auch nicht fehlen, daß sich gegen diese Hoheit
einzelner Familien viele andre Bündncr, vom Frei«

hàsinn oder Neid, vom Patriotismus oder Ehrgeiz
angeiokt, auflehnten.,

So entsprangen in Rhätien zwei PartheieN, web
chcn die französische Revolution nicht das Daseyn,
sonder» nur Anlas zu lebhafter» und entschiedncm
Kämpfen gab, und vielleicht auch den Namen er«

theilte; denn die Parkhei der herrschenden Fauà
rnipfieiig die Benennung dcr Aristokraten und

Oligarch en; die Parthei der Gegner aber dm

Namen dcr Patrioten oder Demokraten.
Die Herrschcrfami'Iicn behaupteten lange dasll«

berqewicht. Die Ursachen davon lagen nicht in tcii
Gestnuimgen des Volks, welches zu freiheitsliebend
und demokratisch ist, als daß es eine erbliche Rcgw
tcngewalt in den Hände» einzelner Bürger gern sehen

könnte; aber doch dem Kamps der beiden Partheien
immer schweigend zusah, theils weil es sei'ncFreiheit
um so sichrer hielt, je eifersüchtiger sich beideParlhel-
en in Rcgiccuiigssache» beobachteten, theils weil es

sogar dabei einigen Gewinnst hatte, indem die krie-

gcndcn Theile desto freigebiger mit ihren Reichlhin
meen seyn mußten, um die Gemeinden für sich zu gn
winneu.

Die eigentlichen Ursachen vom Glück der Herr-
scherfamilien lagen in der Natur beider Partheic»
selbst. Die Fortsetzung folgt.

LAzeru vom á Ma-v 179».
I.: Berwichtnen MrnkaS>ahM auch die Gemeinde von Wen

»vaiden nid dem Mld.dcgKernwald die Constitution an. ei
erschienen bei tausend Manu bewaffnet an der LandsgcmM

Man stimmte für die Annahme oder Verwerfung durch

Ecrminimn, und kaum zehen Stimmen waren fürdieVerwss
futig — Ein Beweis daß die Manner lenkbarer sind ais m
Weiberu Mem die- Weiser-von BnoHs und BcàritS, weich«

atie bàaffuct sich auch zudràgteu, mir nach Krieg! schrien- -.
Dstern jog yin Bataillon Franken, hier durch nach

nacht,,,und ein anders von bjemus »ach Bern, die flàcnde M
tlllerie wjrr schpil^ vorher s/eì» dahin dn^oas EiMbnchS

Basel vom -s. Mah-
Gestern iyurden hiev die Mitglieder des

gewährt- Sje send: B. Hug von Sißach, B. Schw u
hanser, ehemals Meister, B. Jakob Chr i stop h

senbütLer? Väter, ebmaks Meister^ B. Lukas
trer Vater- B. Dav-ib, Professor Juris. B- Friedr!«
Mlinch, ehemaliger Dertthtti!) alle von Basel- W Samur«
Hoch vki"Mstt,bl,'B.Jak-ob Minder, Akt »MchenrUth ^
BasèkjB. M- D.-Sing.eisie« vowRiehen.
Muttenî. B- Ioh- Ludw Thur» ei sen- B-Ält-,La»w
M u u rr » g e r- und B P ete r Njscher, alle pou Bastt,

Heute Nachmiitags marfchierts ein Hujärenregimem b>«'

durch, welche zu Gclt^rl^ioeii, Äusciflngen und chinch upc«
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Sechs und zwanzigstes Stück-

Zürich/ Samstags den 26. May 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath 17 May.

H über nimmt nach Verlesung des Protokolls
das Wort: „ Als gestern der Brief des ftanzöstschen
Commissairs an das helvetische Direktorium verlesen
wurde, da erfolgte Stille des Grabes inderVersamm-
lung: fle war eine Wirkung des Erstaunens und Um
willens. Ein einziges Mitglied begehrte das Wort
und verlangte die Einrückung des Briefs i» das Amts-
blatl des Raths. Ohne Zweifel glaubte dasselbe, die
Bekanntmachung dieses Briefes werde hinreichend seyn
um der ganzen Nation die Empfindungen mitzutheilen,
die dessen Anhörung bei seinen Stellvertretern bewirkt
hatte. Auch ich habe Erstaunen und Unwillen mit Euch
getheilt. Hch habe die leztere Empfindung unterdrükt
um ruhig über den Inhalt des Briefes nachdenken zu
können. Ueberall fand ich Widersprüche und Venvechs-
lung von Begriffen in demselben, aber doch konnte
ich mir nicht verhehlen, der Inhalt sowohl als die
Ausdrucke des Schreibens seyen so beschaffen, da,; sie
bei der helvetischen Nation Besorgnisse erwecken und
emen gerechten Verdacht erregen müsse.», ihre Unab-
hangigkeit stehe in Gefahr. - Fern sey von uns der
Gedanke, das französische Direktorium hege solche
Gesinnungen - dieß ist unmöglich! - denn es ware
ganz den Grundsätzen und der Verfassung der grosse»
^ m,; zuwider ihren Vortheilen; zuwiderden Absichten ihrer Regierung. Wie? die Glieder
v'eser Regierung, die seit der Morgenröthe dcrRevo-
^ '^^ unversöhnlichste., Feinde der Tyrannei und
Anarchie waren ; die eifrigsten Beförderer der Rcpub-
r,',.' ?>?^'.'"^î^ch"ttki ljchst,'n Schützer der auf die wah-

^kr Menschen gegründeten Verfassung, die

aeaei, m. I in Gegenwart aller Heere der

der - a,"". ^"^^konarchen die Unabhängigkeit

aer dharten; sie, weiche die tapfern Vertheiln-
uns deì„î!^^ "ber de» Jura gesandt habe», um

iiekr» ^ à aristokratischen Tyrannei zu ent-

ke,> -!? ^ "um unsre Vere'nignng und Unabhängig-
ugtn, uns zum Vereiuigu'igspunkte eine.

^ au die Hand gaben, welche ungeachtet ihrer!
/Ri-i I- -

uuenheiten alle Grundsätze der Freiheit und i
»sieicyhcit, der Einheit der Natio» und der rcpräsen-
»«riven Demokratie enthält/ die wir einnuith>s ange-l

nommen haben! Wie? diese Retter ihres Vaterlandes,
diese Helden der Menschheit könnten auch nur den
Schatten eines solchen Gedankens haben der unsrer
Unabhängigkeit zu nahe tretten würde?'— Was sind
wir dann Helvetier? Entweder sind wir ein Theil einer
freien Nation: oder wir sind Unterthanen, oder
wir bilden selbst ein freies unabhängiges Volk! Wel-
cher Republik sind wir denn einverleibt? — Sclaven
sollen und wollen wir noch weniger seyn! Seit Mo-
nathcn nur haben wir unsre Fesseln zerbrochen! Dank
dem edelmüthigen Beistand des grossen VolkeS, die
helvetische' Nation hat ihre Souverainität wieder
erworben: das Volk hat sie in seinen Vcrsammlun-
gen ausgeübt, indem es die neue Verfassung angenom-
men, seine Gewalt uns übertragen und uns hieher
gesandt htit, seine Stelle zu vertretten Was war hier
unsre erste Handlung? War es nicht die feierliche Er-
klarung der Unabhängigkeit der helvetischen Nation!
Wer waren die ersten Zeuge» dieser Handlung? Wa-
reu es nicht unsere Brüder und Beschützer, die Fran-
ken? — Und die erste Stimme, die sich hier im Tem-
pel des Vaterlandes erhob, war es nicht die einmü-
lhige Stimme des wärmsten und aufrichtigsten Dan-
kes gegen unsre Befreier? — Ich verlange daher,
Bürger Repräsentanten daß ihr den Beschluß fasset,
das helvetische Direktorium einzuladen, eine offene
und freundschaftliche Erklärung über die besorglichen
Ausdrücke, welche der Brief des französischen Com-
missar enthält, zu begehren. — Die Antwort kann
nicht anders als unsrer Erwartung gemäß, das heißt,
beruhigend ausfallen. — Wäre das Gegentheil mög-
lich dann, ja dann! sehe? Bürger diesen Ring! auf
ihm ist der Denkspruch cingegrabcn: „Frei leben
oder sterben!« Dieser Ring ist von meinem Finger
nicht gekommen seit dem Jahre 1789 — seit dem Zeit
punkt, in welchem der schöneDenkspruch, Wahlspruch-
aller guten Franken wurde. — Der Wahlspruch ijk
eben so wenig von dieser Zeit an, einen Augenblick
aus euer» Herzen gewichen, dessen bm ich überzeugt.
Wohlan dann, Brüder! liebe, theure Brüder! Hort
noch ein Wort; ein Work aus der Tiefe des Herzens
gesprochen I Sollte es je gescheben, daß Gewalt eini-
gen Eingriff in unsre Unabhängigkeit wagte ; sollt«
es geschehen können, daß Uebermacht unsre Freiheit
hemmte; dann! wenn ich noch den Vorsitz bei euch



führte --- würde ich daS Stnnmenmchr aufnehmen:
Sterben wir? ja oder nein! i.1», ich stimme
te dann zum Tode für'6 Vsterl^ud!

E^s lebe die Freiheit und Unabhängig-
keit der helvetischen Nation! überlebe» müsse

sie von un6 keiner!! — die ganze Versammlung
stimmte in diesen Aufruf ein, und alle klatschten ih-
rem Vorsitzer Beifall zu.

Ein Commissiensberi'cht über die Anordnung von
Friedensrichtern wurde vorgelesen und dessen Druck
vor seiner nähern Berathung gefodert und angcnom
men.

Das Direkkorium theilt seine Ankwort an den

B. Commissar Rapinaz mit: die Verlesung vessel-

ben wurde mchreremahle durch lautes Beifallrnfen
unterbrochen und der Druck zur Seite des Briefes
von Rapinaz erkannt.

Der Rath bildet sich in gcschloßne Versammlung.

Gutachten der Commission des grossen Rathes, wel-
che die Frage über die Errichtung von Friedens-
richtern untersuchen soll.

Eintracht, Ruhe und Ordnung sind die Grundsiulen alles
bürgerlichen Glückes; alle Mittel folglich, welche offenbar zu

Beibehaltung derselbe» zwecken, müssen wünschenSwerth seyn.

Unter diese Mittel glaubt die Commission zuverla'ßig auch das

Institut von Friedensrichtern zahlen zu könne» ; eine Anordnung,
deren heilsame Folgen mehrere Freistaaten schon ans der Ersah-

rung kennen, und die um so nothwendiger für unsre Republik
wird, da die wirklich vorhandenen Civilgesetze, denen einst-
weilen nachgelebt werden muß, einen sehr langsamen und be-

schwerlich«»! Gang der Justiz vor den Distlikrsgerichte« mit sich

bringen.
Freilich redet die Constitution nichts von dergleichen offeut-

lichen Personen; allein fürs erste untersagt sie dieselben auch

nicht, mithin hat das Gesetz offene Hand hierüber, — für's
andere dann trittct dieselbe in den wenigsten Fächern bis zu

ihren untersten Slbstussungen ein, folglich überlaßt sie diese über-

hanpt einzig dem Gesetze.
Es darf aber die Competenz dieser Friedensrichter keines-

wegs zu hoch seyn, um so da weuiger, weil zu hoffen ist, daß

durch die Bemühungen eines rechtschaffene« Mannes in diesen»

Amte, eine Menge Geschäfte in ihrem Keim erstikr wertem
können, die sich selbst aiss desselben Competenz belaufen, und!
weil der Freiheit des Bürgers und seiner Sicherheit bei grps-
sercr Competenz z» nahe getrèlen würde-

Diese Friedensrichter müssen das Zutrauen der Gemeinden,
in denen sie ihre Gcwclr ausüben, in einem hohen Grade bc-

sitzen, wenn ihre Vermittlungen wirksam seyn sollen; sie müssen

also so viel möglich »inmittclbar oom Volke erwählt werden.
Grösser wäre freilich ihr Ansehen, wenn deren nicht eine

grosse Anzahl wäre; da aber viele Gegenden, besonders der
Kanton Leman, häufige Untergerichre hatten, mithin an leich-'

ten Acceß zu einer richterliche» Behörde gewöhnt waren, so

glaubt die Commission auch hierauf»Rüksicht uehmen zu müssen.

Aus allen diesen und vielen andern Betrachtungen schlägt

die Commission nachfolgenden Beschluß vor;
An den Senat:

Ans die Einladung des VoNziehungSdirckloriums vom 4.
May >7?8 hat der grosse Rath in Erwägung gezogen : Daß die
Anordmmg von Friedensrichtern nach her Erfahrung mehrerer

Freistaaten eine der zweimäßigsken und heilsamsten Maaßregeln
zu Vermmdei ung der Prozesse scve, und daß d^ese Einrichtn,»»
wegen der Weitläufigkeit der wirklich vorhandenen Civilrcchts-
form zum Bedürfniß werde, da die Aofassun., »euer Cwilgà
eine Arbeit vom grösteu Umfange und Zeitaufwand sey, die
sich also nothwendig einstweilen noch verzöge!« müsse.

Diefemnach hat der grosse Rath beschlossen:
». In sever Gemein e Hclv tiens, die bevölkert gen««

ist, selbst eine Urversammliing zu bilden, soll ei» Fricdensrlch-
ter semi, so wie auch in jeder Stadt, wenn sie schon mehr all
eine Gemeinde enthielte.

2. We»» eine Gemeinde nicht bevölkert genug ist, selbst

eine Urversämmlunq zu bilden, so hat dieselbe mit derjeniM'
Gemeinde gemeinschaftlich eine» Friedensrichter, an die sießg
zu Abhaltung der ttroersammlunzen anschließt.

Zum Friedensrichter muß eine Person erwählt werden, diî
in der betreffenden Gemeinde selbst yalishäbiich angesessen isi,
und in den dortigen Urve fammlnngen das Stimniciirecht hat.

z- Der Friedensrichter wird von seiner Gemeinde, in ihren
Urversammlungcn, durch das absolute geheime Stimmenmehk
gewählt.

-». Wenn eine Gemeinde aus mehreren Urversamnilniigen
zusammengcsezt ist, so sammelt jede derselben einzeln für sich

die Stimmen; diese Stiinmsäinmlungeii werde» durch diePrà-
sidenten und Sekretärs zusammengetragen, und ans diese «
fortgcw.ihlet, bis sich das absolute Mehr der znsammeiigetra-
genen Stimmsainiulungcn auf semand vereinigt.

5. Wenn in der vierten Wahl noch kein absolutes Mehr,
bei den Wahlen mehrerer Urveisamnilniigen, heranskomml;
so entscheidet das relative Mehr für den, welcher in dies»

vierten Wahl die meisten Stimmen gehabt.
ö. Sogleich »ach Bekanntmachung dieses Dà/A â'M

jedes Distriktsgericht provisorisch eine» Friedensrichter für M
in dem Distrikt gelegene Gemeinde ; und da, wo die Distrikts-
geeichte allenfalls noch nicht organisirt seyn sollten, treffen Sir

Äantonsgcrichte diese Wahl.
7- Diese provisorischen Friedensrichter behalten ihre Sftl-

len nur bis zum Zusammentritt der nächsten UrpersaiiinilunM
welche denn die eigen: liche Wahl verrichren.

z. Die gewöhnliche Amtsdauer der Friedensrichter ist M
Jahre; nach deren Verlauf kann aber der nemliche unmittM
und immerhin wieder erwählt werden.

y. Jeder Friedensrichter wählt sich einen tzctusrium um

Weibcl (tlmllier) auf die Zeit seiner gewöhnlichen Amtsdoun,
welche bei seine» Verhören abwarten; auch diese können iimnll
wieder gewählt werden.

rc>. Alle Streitsachen, von welcher Ratnr und Beluuzr

sie seyn mögen, müssen nothwendig vor den Friedensrichter der

Gemeinde, wohin das Geschäft seiner Natur nach

getragen werden.
>'. Der Friedensrichter sott allemal vorerst trachten, ?>«

Partheien mit einander ausjiisöhnen.
i». Der Friedensrichter spricht endlich und ohne Zulê'

einiger Weitersziehnng,
Ueber jede blosse Cîvilstreitigkêit,. deren gewöhn^"

Werth die Summe von sechszehn Schiveizerfranken nicht

steigt; mit Ausnahn» jedoch aller Servituten oder DiciM""'

Ueber jede Beschimpfung, die nicht in die Klasse derê
Verletzungen oder groben Injurie» gehöret;

Ueber alle thälliche Mißhandlungen, die keine Vernu

dung oder Blutrims zur Folge haben.
Ueber alle ander» Frevel /guall -lelicta) deren >m ^bestimmte Strafe einerseits die Summe von drei S<M-n

srmà nicht übersteigt, oder auf denen nicht mehr ai»
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Taz Geftngenftbast haftet, und die anderseits keinen Schadens-
ersak nach sich ziehen, der sich höher als die oben bestimmte
Cempetcnz belauft-

>5, Unter semer Compete»; sind ferner alle ehegerichtliche»
oder Consistorialsachen, die nicht Schliessung, Auflösung oder
Suspension der ehelichen Verbindung, Parernitärsfalle, g»«
iìivne! iì-itus, Difpensationen und dergleichen wichtigere Falle
enthalien; bei denen auch kein Gegenstand ciugeflochten ist,
der die im Z. bestimmte Compete»; übersteigt-

14. Sobald eine Streitigkeit dem Friedensrichter vorgetra-
gen wird, und nicht sofort ausgeglichen werden kann, so muß
vor allem aus bestimmt werden, ob dieselbe von seiner Cvmpe-
renz sey oder sie übersteige?

Wenn ein streitiger Gegenstand oder eine zu leistende Ent-
scha'dniß nicht in einer bestimmten Snmme besteht, so soll ein
solcher Gegenstand oder Entschaoniß alsobald ans gesetzliche au-
thentische Weise geschätzet werden.

15. Diese Schätzung ist aber nicht vonnüthen, wenn die
Partheieu einig werden daß die Sache unter der Competenz
des Friedensrichter sey.

16- Sollten -Her die Form der Schätzung Streitigkeiten
entstehen, so spricht der Friedensrichter allemal endlich über
solche.

»7- Wenn Streitigkeiten über die Competenz des Friedens-
richters entstehen, so spricht er darüber in erster, und das be-
hörige Distriktsgericht in lezter Instanz ab. Jedoch ans blossen
mündlichen Vortrag der Partheicn-

>8- In Sachen unter seiner Competenz, über die der
Friedensrichter urtheilen muß, soll zwar allerdings nach Mitgab
der Gesetze verfahren werden, jedoch mit möglichster Kürze blos
summarisch und aussGliessend mündlich; der Aktuarius schreibt
die Verhandlung kürzlich nieder, so wie auch das Urtheil.

19- Niemand darf vor dem Friedensrichter mit einem Ad«
pokat oder Beistander erscheinen.

ao. In den willen, welche die Constitution Tit. VI!. ß. go.
benennet, können Urtheile der Friedensrichter unmittelbar vor
den obersten Gerichtshof gezogen werden.

Auf Unkosten einer Parthei ist der Friedensrichter schuldig,
derselben die verlangenden Auszüge ans seinem Protokoll, von
ihm und seinem Aktuario unterschrieben, zukommen zu lassen.

-,
Kàe Parthie darf vor irgend einem Gericht auch

uoer Gegenstaude, welche die Competenz des Friedensrichters
uberste-ge» râlich auftreten, es seve denn, daß sie einen
von demselben und seinem Aktuario unterschriebenen Akt vor-
wene dm-ch welchen bescheinigt wi d, daß der Friedensrichter
vermcht habe, die Partheien auszusöhnen, daß dieses aber un-
möglich gewesen seve.

ober
dem Friedensrichter einen ganz

K ^ heilig verbliebenen Gegenstand, als

9- >?' sicher Spruch dann kann aber un-

deru.n "er!icht^ er'den weiters gezogen, noch sonst wie-

»-ài-.'k Streitsache nicht von der Competenz des
die Partheien nicht ausgesöhnet oder

'^richterlichen Cp.uch gebracht werden; so muß

n. / » ^ ^ ^ d'u x. ai. erwähnten Akt ertheilen,u» oo nncrrà korum weisen; da ihnen dann an
s "lie etwaiiii vor dem Friedensrichter geschehenen

Vorschläge nnd Aeusserungen durchaus unschädlich seyn sollen-

n, verbothen sevn, einigen besondern Umstand, der
des streitigen Geschäftes vor dem Friedensrichter

vorgefallen, >n der nachfolgenden Prozedur zu erwähnen.

-g. Cm Friedensrichter kann wegen begangenen Ungerech-
tigkeiten, Bestechung und dergleichen, vom obersten Gerichtshof
abgesezt, und auch den Umstanden nach weitere bestraft
werde».

Arau den itz May ,79«.

Delves, K- Koch, Carrard, Stockai.

Senat 17 May.
Der Senat empfangt den Beschluß, der den Karu

ton Baden in fünf Tustricte (Sarmenstorf, Brems
garten, Muri, Baden und Zurzach) eintheilt. Nuepp:
die Eintheilung ist an sich sehr gut abgefaßt, aber der
Beschluß ist constitutionswidrig, da die Constitution
keinen Kanton Baden enthält; Zug ist nach dieser
Eintheilung nicht zu dem Canton gerechnet, während
dieses doch, zufolge der Constitution seyn sollte, die
Eintheiluiig ist alio unvollständig, ohne Zug bleiben
wir nnmächtig, und können keinen Kanton bilden
er will den Beschluß verwerfen. Ochs: mehrere Ka ns
tone sind nicht so groß wie der Kanton Baden, und
bestehen dennoch - Crauer unterstüzt Ruepp: wir
können nur der Constitution folgen; durch Annahme
der Eintheilung wurden wir stillschweigend den ver-
worfnen Beschluß über die neue Eintheilung der nicht
vereinigten Kantone annehmen. Ferne ran: Die
Deputaten von Baden und den ehemaligen freien
Aemtern fitzen im Senat; man ist also schuldig, auch
ihre Distrikte provisorisch einzutheilen. Barras:
Wir müssen ungezweifelt die Ordre des Commissar
Rappinaz, der die Kantonseintheilung beschlossen

hat, respeclnen; aber wir müssen auch die Autorität
des fränkischen Direktoriums respcktircn, das uns
durch den Commissair Rappinaz, in dem den B.
Präsident Ochs betreffenden Brief erklärt hat, daß
es die Consiitut-ion in allen ihren Theilen
gehandhabt wissen will. Ochs: Die Constis
lution erlaubt die Abänderung der Kantonsgränzen
und ihres Umfangs — Man verlangt die Stimmen-
aufnähme. Gen hard widersezt sich mit Heftigkeit:
man will durch Intrigue, sagt er, erschleichen, was
man auf offnen Wegen nicht erhalten konnte; wir
sind unabhängig, und Rappinaz kann uns kein«
Beschlüsse aufdringen. Ochs: Mit unsrer Unabhäns
gjgkeit gegen Frankreich so groß zu thun, ist unklug,
während wir alle uns gestehen müssen, daß wir ohne
fränkische Truppen nicht hier beisammen seyn würden
— Lüthi von Solothurn und Stapfer spres

chen für den Beschluß. Bundt von Appenzell
dagegen; er feye durchaus constitutionswidrig. Ochs:
gerade wie Ihre Erwählung B. Bundt; Sie sitzen

auch keineswegs durch die Constitutif», sondern vers
möge eines Anet des fränkischen Generals hier
Der Beschluß wird mit Stiminen«thr angenoms
inen.



Fornerau stattet im Namen der zu Untcrsu-
rhung des Beschiusics über die von der Republik zu
leistende Rückzahlung der mit Proicst zurückgckomme-
neu Wechselbnefe der ehnnaligen Berner Regierung
aus London und Wien, niedcrgesezten Commission einen
Bericht ab — Die Commission zeigt an: daß erstens
die hinlänglichen Beweise mangeln, welche vie Rich-
tigkeit der Forderungen darthun sollen; 2tens daß
gerechter Verdacht gegen diese Richtigkeit obwaltet,
vorzüglich indem ein Theil der Wechsclbriese ans Lon-
don am 4. März, am Tage vor der Uebcrgabe Berns
an die Franken, und der Niedcrlegnng der alten Re-
gierung, von dieser ist abgegeben worden; endlich halt
sie den Gegenstand der Schuld nicht von der Art, daß
die Republik ihn zahlen solle. Gelder die ausgcnom-
inen wurden um gegen die Revolution und die Frei-
heit zu wirken — Gelder die die alte Bcrnerregierung
seit den fränkischen Beschlüssen über duH Waatland
aufgenommen hat, soll die Republik nicht zahlen; die

Oligarch«» und Föderalisten mögen dieses thun —
Die Genehmigung des Beschlusses würde den Fein-
den der Republik alle Leichtigkeit geben, durch falsche
Wechsel und Briefschaften die Republik bankerott zu
machen, und auf ihre Unkosten gegen sie zu kämpfen
— Sie räth den Beschluß zu verwerfe». Es geschieht
dieses einmüthig unter dem Ausruf: Es lebe die
Republik! Der Bericht der Commission soll ins Pro-
tokoll aufgenommen werden.

Müret legt im Namen der Commission über die

zu erhaltende Gleichförmigkeit des deutschen und fran-
zösischen Protokolls der Versammlung einen Bericht
ab, welcher den verschiednen Secretaire» ihre Geschäfte
dabei anweist. Der Vorschlag wird angenommen.

Cr a uer zeigt an : es finde sich in dem heut ausge-
theilten 4ten Stück des officielle» Tagblatts folgende
Stelle: „Einer der Repräsentanten die an den fran
„zösischen Commissair wegen der neuen Eintheilung
„der noch nicht vereinigten Kantone gesandt worden,
„giebt dem grossen Rath die Auskunft, der Commis-
„fair habe die Eintheilung, die.er ihm nach Anleitung
„der Resolution des grossen Raths vom 2. May vor-
„geschlagen habe, gutgeheißen," dieses beweise daß
der grosse Rath seinen Beschluß in Vollziehung zu
setzen gesucht habe, ehe er wußte ob ihn der Senat
annehmen oder verwerft» würde. Er will: der Se-
nat solle seine Misbilligung dieses Betragens laut er-
klären. Usteri verlangt die Tagesordnung; die Ur-
fache der vorgetragnen Klage scye ein Fehler in der
Redaction des Tagblatts; die vorgelesne Stelle sollte
nicht abgedruckt werden, indem sie zu den Debat-
ten des grossen Raths, die das Tagblatt nicht liefert,
gehört. Was die Sache selbst betrift, so hat zu glei-
cher Zeit der grosse Rath und der französische Com-
inissar, sich mit der neuen Eintheilung beschäftigt, der
lezte hat vom Direktorium Männer, die ihm mit
Nach an die Hand gehen würden, verlangt; das Di<

rectorium sendet ihm zwei Glieder des grossen Raths,
die beeeitö für dcn grossen Rath den Entwurf ausge,
sezt hatten; natürlich haben diese dem Commissar il,re
schon fertige Arbeit gebracht, und die Rechte des Se-
natö sind auf keine Weise verlezt, es sey denn deß
man sich über das was Napinaz that, beklagen
wollte. Lüthi von Solothurn: Nicht der grosse
Rath hat gefehlt, sondern das Direktorium und die,
die sich zu elenden Werkzeugen seiner Absichten brau-
chen liessen. Och's: Die fränkische Negierung hat
einen Comniissar in die Schweiz gesandt um dieselbe

zu organisircn; hat derselbe Personen die ihn dab«,

und bei einer neuen Landeseinthcilung mit ihren Kennli
nissen unterstützen konnten, verlangt, und hat das Di-
rectorium solche in dem grosse» Rath gesunden, so ist

dieses alles in der Ordnung; nur hätte hierauf der

grosse Räch uns davon Nachricht geben, uns sagen

sollen, die neue Landeseintheiinng ist nicht mehr um

scr Geschäft; der Commissar Rappinaz will die-

selbe bewerkstelligen; er hätte den uns zugesandten
Beschluß zurücknehmen sollen; dadurch daß man die-

ses nicht gethan hat, ist das Ansehen der Gcsezge-

bung gefährdet worden. Fornerau: Die Constitué
tion verbietet dem Direktorium diplomatische Agcn<

ten in der Legislatur zu wählen. Laflechere bc-

gehrt Tagesordnung. C r a uer dringt wiederholt nef

Tadel des Geschehenen im Protokoll des Senats.
Usteri: Thut man das, so fugt man zu dem schon

vorhandenen höchst unangenehmen Mißverständniß
ein zweites hinzu; bereits sagt man: der Senat habe

die Emiheilung und das Arrete von Rapinaz ver-

worsen, was doch keineswegs der Fall ist; soll mau

nun auch noch sagen, der Senat habe die auf Vw
langen des fränkischen Commissairs an ihn g esche lM
Sendung einiger Rathsglieder mißbilligt? Dur«!

Stimmenmehrheit wird erst die Tagesordnung, »»>>

hernach erkannt, daß in den Verbalproces keine M
dung des geschehnen Antrags eingerückt werden sol>-

Grosser Rath 18. May.
Escher: Gestern hat die Versammlung auf

Antrag H über s beschlossen, das Direktorium ensii"

laden, von dem Commissar Rapinaz eine bestimm-

Erklärung über seinen Brief zu fodern; allein der lam

Beifall den ihr, B. Repräsentanten, dem AntuA
schreiben des Directoriums an R a pin az M-'
scheint mir nun jenen Schluß überflüssig zu mach- >

daher verlange ich Rücknahme desselben: um av

dadurch dem warmen patriotischen Aufruf unsers ß-

sidenten nichts an seinem Werth zu nehmen, und »

unserm Volke zu zeigen, wie eifrig auch wir fm?
Bcschützung seiner Unabhängigkeit sind, so mumm

ich die Einrückung dieses Aufrufs in das ossa-u

Blatt. Dieser Antrag wird einmüthig ^angenomme
>

(Die Fortsetzung im sieben und zwanzigsten Stück-



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gesetzgebenden Rêhe der helvetischen Republik.

Sieben und zwanzigstes Stück.

Zürich, Montags den 28. May 1798.

G e s e ; g e b u n g.

Grosser Rath. 18 May.
(Fortsetzung.

Nuzet erklärt er sei ein verfolgter Patriot und
fodere, dem Schluß des Raths zufolge/ Entschädis
gung. Er wird an die hiezu geordnete Commission
gewiesen.

Das Direktorium theilt einen Brief vom Genes
ral Schauen bur g mit, worin» er anzeigt, daß auf
Verwerfung des einen Eiutheilungsprojckts der kleinen
Kantone durch den Senat, er die Wahlversammlungen
bis zu näherer Bestimmung hierüber habe einstellen
lassen; daher fodcrt das Dircckorinm Anleitung zu sei
nein Verhalten in dieser Sache. Kühn will daö Di-
rectorium soll den französischen Behörden anzeigen,
die gesezgebenben Räthe überlassen ihnen die beliebn
gen Maasregeln hierüber zu treffen. Escher Widers
sprich! dieser Meinung indem durch die Annahme der
Konstitution die kleinen Kantone nun Theile der neuen
Republik seyen, und all» die Gesezgebung Anordnuns
gen zu treffen verpflichtet sei: er fodert also eine
Commission, um schleunigst möglichst eine neue Ein-
theilung zu entwerfen. Wyder will Beibehaltung
der in der Constitution bestimmten Kantone. Nuzet
behauptet, da die Eintheilung der Wahlen in den kleis
nen Kantonen durch den französischen General bes
wirkt, wider die Unabhängigkeit Helvcticns sei, so solle
sie cassirt werden. Zimmerman» folgt Kuhns
Antrag, weil die Franken mit den kleinen Kantonen
eine Kapitulation geschlossen haben, an die sie gebuiu

leyen. Huber spricht für Kühn, und wider-
.1. -ch Dankäusserungen gegen die Groß-

su,"/
s. Secretan folgt auf ähnliche

rag- Haas fodert, daß diejenige
^ welche von Napinaz eingesandt

wi.rl. tn, dem (?cnat zur Genehmigung vorgelegt werde.
«uter folgt diesem Antrag, eben so auch Nuzet»t allgemeinen Bemerkungen über die Großmuth der
"ranken. Durch Stimmenmehr wird Kuhns Antrag
angenommen.

N't
Directorium theilt eine Schrift des Finanz-

ministers mit, worinn er nach einem Entwurf von Pas
sieur Mon er on, die Einführung einer Terilorialabs

gäbe zur Probe vorschlägt. Nell stab fodert Vers
Weisung dieses Gegenstandes an diejenige Commission,
welche sich mit Zehenden und Feudalabgaben beschäfs

tigt, und spricht im Allgemeinen für unbedingte Aufs
Hebung der Zehenden und wieder Territorialauflagen.
Trösch will Zehenden und Grundzinse aufheben und
diese Schrift einer Commission übergeben. Die Com-
misstonaluutersuchung wird angenommen.

Daö Directorium verlangt Bestimmung über den
Heuzehenden, welcher in vielen Gegenden ehestens
verliehen werden soll. Auch dieser Gegenstand wird
der Zehenden - und Feudalabgabens Commission übers

geben. Diese Commission will ihren Bericht vorlegen,
aber die Versammlung trägt ihr auf, erst diese beiden
neuen Gegenstande mit in denselben aufzunehmen, und
in vier Tagen denselben vorzulegen. Kühn fodert
Entlassung aus dieser Commission, weil ihm seine
Grundsätze keine Vereinigung mit seknen Mitcommis
tirten gestatte. Nach Secretan s Antrag wird
Kühne! Bitte abgeschlagen, und dieser Commission
noch beigeordnet, Secretan und Ackermann.

Der Präsident zeigt an, daß er unter der Adresse,
an den gesezgebcnden Rath, einen nicht unterzeichne-
ten Brief erhalten habe; die Versammlung erkennt
einmüthig die Nichtannahme solcher Briefe.

Ein Abgeordneter von Grandcour fodert für
diesen Ort den Siz des Distriktsgerichts und die Ads
ministratiousüberlassung seiner Armen - und Gemeinds
gütcr. Auf Antrag Carrards und Secretans
wird erstere Bitte an die Freiburger Distriktscommiss
sion gewiesen, über die zweite aber zur Tagesordnung
geschritten, weil die Gesezgebung kein Gcmeindsgut
je angreifen werde. Einige von Carmintran vors
gebrachte ähnliche Gegenstände, werden an die auf sie

Bezug habenden Commissionen gewiesen.

Für die Eintheilung des Kantons Thurgau wers
den A n d e r w e r t h, Meyer, La b h a rth, Müller
und ô a as in eine Commission geordnet.

Das Directorium giebt Nachricht, daß nun das
ganze Rheinrhal und die ehevorigen Abts St. Gallis
sehen Lande die Constitution angenommen haben.

Die Versammlung bildet sich in eine geschlossene
Sitzung.



Senats 18. May.
Der Senat empfängt und genehmigt den Be-

schlnß, welcher dem Direktorium bewilligt für zwei
Jahre sechs Minister zu ernennen. — Der Beschluß
des Gr. Raths vom 24, Aprill, welcher dem Kanton
Zürich bewilligt für einmal seine Distriktsrichter durch
die Wahlmanner eines jeden einzelnen Distrikts er-
nennen zu lassen, wird in Berathung genommen.
Stapfer und Rahn sprechen für den Beschluß, da
zu den Gründen, die der Gr. Rath angiebt, nun auch
die gegenwärtige Lage der Stadt Zürich, die starke
fränkische Besatzung, die für die Versammlung von
500. Wahlinännern nicht Raum läßt, hinzukommt.
Muret widersczt sich dem Beschluß; er fühlt zwar
die angeführten Schwierigkeiten, aber um der Grund-
sätze willen, glaubt er, dürfe dein Kanton Zürich eine
solche Abweichung von der Konstitution nicht bewilliget
werden; diese Wahlen durch getheilte Wahlversainm-
lungen vornehmen zu lassen, ist auch mir dem grösten
Nachtheil verbunden; die Jntrigen hätten in diesen
kleinen Versammlungen, die oft nicht viel stärker an
Zahl seyn würden, als die zu erwählenden Richter,
ungleich grösser«, Spielraum, sie verstärken den Di-
strikcsgeist, während nichts so sehr den Gemeingeist zu
nähren vermag, als jene grossen Versammlungen,
tisteri: Es ist einerseits sehr wahr, daß die vorge-
schlagne Wahlart der Konstitution zuwiderläuft, und
eben so richtig ist auf der andern Seite Muret's Be^
merkung, daß der verderbliche Distrikts- und Locali-
tätsgeist dadurch genährt und unterhalten wird, dem
noch scheinen überwiegende Gründe für die Annahme
des Beschlusses vorhanden zu seyn; das Konstitulions-
widrige in demselben wird vermindert durch die Be
trachtung, daß es eben so kvnstitutionswidrig seyn
dürfte, die Elektoralversammlungen, die seit 2 Mo-
naten aus einander gegangen sind, nutt neuerdings
zusammen zu rufen, und daß überhaupt bei unsern
ersten Elektoralversammlungen mancherlei Unregelmäs-
figkeiten vorgefallen sind, die in der Folge nicht ae
duldet werden können; der Ruf von zc>o Wahlman-
nern in die Stadt, um in vielen Tagen Wahlen, die
ihnen ineistemheils höchst gleichgültig sind, würde,
zumal bei der gegenwärtigen, um der fränkischen Trup
peu und andrer Umstände willen vorhandenen Keime
der Unzufriedenheit, nothwendig einen sehr widrigen
Eindruck auf das Volk machen, der noch sehr vcrinehrt
werden wird, wenn die Gemeinden ihre Wah manner
zahlen müssen. Wenn, um der starken frä kischen
Bekazung willen, die sich gegenwärtig in der Stadt
befindet, die Elektoralversammlung muß aufgeschoben
werden, so fallen alle Lortheile der geschchneu Di-
strikrseintheilung weg, die für sich selbst und ohne
die Distriktsautoritalen, keine gewahrt. Endlich sind
auch die vorgeschlagenen Distrikts-Wahlvcrsammlun'
gen so klein nicht, jede wird zwischen zo und 40 Per,
souen stark seyn und diese Wahlmänner jeoes Distrikts

werden es am Ende auch in der allgemeinen Versamm-
lung seyn, die ihre Distriktsgerichie wählen. For-
neran, Devevay, Bobmer, Genhard spra-
chen gegen; Lüthi von Langnau, Vuptorf,
H 0 ch fur den Beschluß. Meyer v 0 n A r au wünscht,
daß dem Beschluß gemäß gehandelt winde, abcr ohne
Vorwissen und Sanktionierung des Senats. Badou:
die Frage geht eigentlich dahin: berechtigen einige
Schwierigkeiten, die mit der Befolgung der Koufii-
lution verbunden sind, von ihr abzuweichen und fit
auf die Seite zu setzen. August ini ist für den Je»
lchluß. Munger dagegen. Lang und Bund!
meinen: die Hauptsache jeye, daß Demokraten g«
wählt werden, und es könnte aristokratische Distrikt«
geben, die für sich allein schlechte Wahlen treffen wär-
den. Luthi von Svlothurn: die Annahme des
Beschlusses wurde dem Geist der Konstitution dm
Todesstoß geben, die Verfügung ist nicht mehr revrà»
senrativ, wen» jeder Distrikt für sich selbst wählt.
Ochs spricht gegen den Beschluß — Er wird ver-
worsen.

Der grosse Rath übersendet einen an die Bewoh-
ner von Voll Maggia und Lokarno gerichteten Aufruf,
der sie zur Annahme der Konstitution auffodert und
ein Antwortschreiben an die provisorische Regierung
des freien Volkes von Lugano, worin sie, die Urver«
sammln,,gen zusammen zu rufen und die koustitutions«
maßigen Wahlen, mir Ausnahme jener der Rrprä,
ftntanten zum gesezgebcnden Korps, worüber thuen
eine besondere Anleitung gegeben werden soll, vorneh-
inen zu lassen, aufgefordert werden. Lüthi von
Svlothurn findet den Aufruf sehr gehaltlos, und

siehet nicht ein, warum die Wahlen der Deputierten
sollen aufgeschoben werden Laflechere glaubt, diese

ganze Korrespondenz gehöre dem Direktorium j».

Geuhard pflichtet Luthi bei; entweder stekt ein

Geheimniß hinter dem was der grosse Rath verlan»!
oder es ist Dummheit. Ein solches Benehmen err^t
Mißtrauen beim Volk. Ochs: der Vorschlag verräth

allerdings die Absicht, dn, Plan die Vereinigung der

Kantone, die vom Sen >t verworfen worden ist, durch-

zuftzen. Muret vn laii.jt Aufs hub — die vorge-

schlagencn Schreiben weiden verworfen.
Das Dlrektoiinm theilt seine Antwort an den

Kommissair Rap in as i»it; die Einrückung dersclb^
ins Protokoll wird beschlossen. Der Senat bildet D.
in eine geheime Sitzung und nimmt nachfolgende zw»

Beschlüsse an:
ist er Beschluß: Der grosse Rath der eine«

und untheilbaren helvetischen Republik h beschlösse»-

1) D-r über dw Güter der in der Schweiz ge-

legcnen Stifter verfügte Sequester, erstreckt sich

auf d,e in Helvetic«« gelegne» Güter und Gefalle der

auswärtigen St fier und Klöster.
2) Diese ausserhalb Helvetic,, liegenden Stmer

und Klöster können ihre in Helvetien befindliche» ^



tir und Gefällt weder verkaufen, verpfänden, vertäu-1
scheu noch auf irgend eine Art vcraussern bei Strafe
der Ungültigkeit des Kontrakts. î

Z) Dieses Verbolt soll so lange dauern, bis durch
Urberciukunft zwischen der helvetische» Republik und
den auswärtigen Staaten das Schiksal der Klostergu«
ter gehörig bestimmt ftyn wird.

2ter Beschluß: Nachdem der grosse Rath die

Vottfchaft des Vollziehungsdircktoriums vom 12. Mai
betreffend zwri vom Statthalter im Kauton Thurgau
aufgeworfene Fragen in Berathung gezogen.^ l) Ob
mft dem Verkauf der Getreid« und Weinvorrathe der
Klöster und Stifter noch immer fortgefahren werden
dorfe; 2) ob richt wie bisher geschehen, bei einer
gänzlichen Entblößung an öffentlichen Fonds, die Ko
sten fur den Unterhalt der fränkischen Truvpeu, die
durchpaßie en und cantonnieren, aus den Gütern der
Klöster und Stifter bestrittcn werden sollen? beschließt
der grosse Rath das Vollziehungsdircktori'nm eiuzu
laden:

l) Allen Verkauf der in einheimischen Stiftern
und Klöstern sich vorfindenden oder ihnen zugehörigen
Früchte bis auf weitere Verfügung einstellen zu lassen,
zu bester Erhaltung und Sicherheit derselben aber zwek
mäßige Maaßregeln zu treffen und Befehle zu erthei
kem daß unverzüglich richtige Verzeichn sse aller solcher
Kloster und Stiftsvorräthe an Früchten und Wein
ausgenommen und an Behörde emgeschikt werden.

2> Indessen aber dem Verkauf der Weine aus
den Kloster« und Stiftskellern im Thurgau den Fort-
gang zu lassen.

Die auf den Unterhalt der im Thurgau durch-
paßierenden oder cantonnierenden fränkischen Truppen
ergehende unumgängliche Kosten noch ferner und bis
^if andere Bestimmung aus den dasigen Stifts« und
Klostergutern bestreiken und darüber genaue Rechnung
fuhren zu lassen. ^ ^ ^

Grosser Rath, iy. May.
Akptà^ der Gemeinde Untcrhallau im Kanton

Schafhauftn erscheinen vor der Versammlung und be
klagen steh, daß 2 Deputierte aus ihrer Gemeinde in
den gcsezgcbenden Räthen derselben noch keine officielle
Berichte eingesandt haben, daher die Gemeinde 2 an

erwählt habe, um diese Fehlbarcn zur

ki-râ- ^ î"n,krufen zu können: auch begehrt
dieselbe Haupiort eines Distriktes zu seyn. Zim«

ü" lodert, daß die Versammlung mit Unwille
schreite. Keller entschuldigt das

rou litutiouswidrige Benehmen dieser Gemeinde durch
lyre Unwissenheit. S erretan will auch Tagesord«
nung, aber daß diesen Hallauer Deputirten durch den
Präsidenten erklart werde, worinn das Konstitution^
widrige ihrer Foderung bestehe. Kühn will, daß
man dieser Gemeinde einen Verweis gebe, weil ste
ein« Urversammlung gehaltn, und darin ganz konsti«
tntionswidrig gehandelt habe. Neu k 0 m entschuldigt

Hallau wegen seiner Unerfahrenheit in der neuen Kon«
iiituiion. Stokar und Huber verlangen einfache
Tagesordnung. Secretan begehrt, daß die Hal«
lauer Deputation Entschuldigungen vortragen könne:
der Präsident widcrftzt sich, weil nur Mitglieder im
Rath selbst debatticen könne». Man geht zur Tages«
orduung.

Nach derselben sollte der Militairrapport, der
unterm 2ten May gedrukt worden, in Berathung ge«

nommen werden. Escher sagt: da ohne Zweifel sehr
viele Bemerkungen über diesen Bericht werden zu ma»
chen seyn, deren Untersuchung in der Versammlung
selbst zu weitläufig wäre, so verlange er, daß diese

Bemerkungen erst schriftlich der Kommission eingegeben
und derselben auch ein Organisationsplan, den der
General Meyer von Lnzcrn entworfen hat, zur Un«

reisuchung übergeben werde, und dann die Kommis«
sio» über alle diese Pläne und Bemerkungen em neues

Gutachten bringe. Huber verlangt Behandlung deS

Militarrappocts vor dieser Zurükweisung in die Koni«
mission. Delves sagt, Meiers Plan handle nicht
ausschliessend über das Bereitschaftskorps, dessen Be«

rathung die Koinmisswu auf sich hatte und folgt daher

Hnbern. Kuhu will beide Pläne in die Kommission
zurüksendcn. Secretan begehrt die Vorlefuug bei«

der Plane. Nuzet folgt Kühn. Ein anderes Mit«
giied fodert Druk für Meyers Plm; der Präsident
verweigert den Druk vor der Verlesung und ließt also
denselben- in beiden Sprachen vor.

Während dieser Verlesung zieht ein Bataillon
Franken mit Musik vor dem Vcrfammlungssaal vor«

bei; die meisten Mitglieder, welche den Plan schon in
einer Sprache vorlesen hörten, treten an die Fenster

— der Präsident klingelt — aber die Bänke bleiben

leer: er ladet die Mitglieder durch den StaatSboch
zu der Sifting ein, aber vergebens: er bedekt sich und
ruft zur Ordnung, aber die Bänke bleiben gleich leer:
hierauf hebt der Präsident die Sizung auf.

Nachmittags z Uhr.
Der Präsident zeigt an, daß nach der unanffän«

digcn Aufhebung der Sizung des Morgens, nun die
Geschäfte fortgeftzt werden müssen, wo sie abgebrochen
wurden. Meyers Militarplan wird noch vollends
gelesen. Huber verlangt, daß dieser Plan mit dem
Kommissionalgutachten der Kommission wieder über»

geben, baß ersterer aber nicht gedrukt werde. Gra«
fenried folgt Eschers erstem Autrag und wünscht
Vermehrung der Kommission. Kuh» verlangt, daß
die Kommission ihrem Gutachten sogleich den Entwurf
des Gesezes beifüge. Bourg ois und Grivel wol«
len einige Müitarperfsnen, die nicht Gcfczgeber sind,
der Kommission beiordne». Kühn sagt, die Kom«
mission habe Freiheit sich zu berathen, wo ste Kennt«
nisse erwarte; aber die Versammlung könne niemand
ausser ihr in Kommissionen ordnen. Haas begehrt,
daß wenigstens der Befoldungsetat sogleich, wegen



der nächstens eintreffenden Leibwache bestimmt werde.
Endlich wird alles in die Kommission zurükgewiesen,
und in dieselbe noch geordnet: Aerni, Koch, Nu»
jet und Kühn. — Kühn begehrt ehrenvolle Mel»
dung über General Meyers Milicarplan. Ca r r a rd
und Huber widersezen sich, weil er nicht allgemein
brauchbar und in einigen Artikeln selbst konstitnlions»
Widrig sey. Man geht zur Tagesordnung.

Das Direktorium zeigt an, der Finanzminister
schlage vor, das Schloß Biberstei», ein unzweifelhaft
tes Nationalgut, an die Bürger Rahn zu Erleichte»

rung ihres vortreflichen Erziehungsinstituts gegen ein

ihnen zugehörendes Haus in Arau zu vertauschen.

Escher anerkennt die Vortrcfiichkeit des Rahni»
scheu Instituts und würde gerne demselben Biber»
stein überlassen, kann aber nicht billigen, daß die Na»
tion dafür ein Haus in einer Stadt eintausche, er
wünscht daher eine Kommission, um zu untersuchen
wie den Br. Rahn ohne Tausch entsprochen werde»
könne. Kühn foderl Tagesordnung, 'indem man
nicht über Nationalgüter verfügen könne, ehe die

hierzu geordnete Kommission ihr Gutachten eingege»
den. Hub er will den Antrag des Tausches genehmi»

gen. Aerni will Vertagung bis nach dem zu erwè
tenden Gutachten. Nach langer Berathung wird die»

ser leztcre Antrag angenommen.
Das Direktorium fodert für den Statthalter Zu»

richs Bestimmung: ob die Hintersaßgeldcr und Grund»
zinse in die Gemeindkassen noch weiter bezogen werden
sollen. Rellstab begehrt Verweisung an die Ge-
meindeblirgerrechtskommisslon. Secretan folgt in
Rüksicht erster,, Artikels; die Frage wegen Grundzin»
sen aber will er der Feudalrechtskommission zuordnen.
Ackermann will die Hintersäßgelder sogleich aufhe»
den, weil ein Hclvctier in der ganzen Schweiz Bürger
sey. Dcloes und Kühn widerlegen Ackermann,
weil er jener Kommission vorgreife. Secretan s

Antrag wird angenommen. Von einer Commission
wird ein Entwurf über die Einthcilung des Kantons
kuzern in 9 Distrikte vorgelegt, welcher einmülhig
angenommen wird.

Senat ,9. May.
Nach Verlesung des Protokolls bemerkt Usteri,

daß er in demselben die gestern in geheimer Sitzung
angenommenen Beschlüsse vermisse; er tragt darauf
an, daß die Versammlung sich von nun an erkläre,
alle in geschlvßner Sitzung vorgenommenen Beschlüsse

sogleich nach Wiedereröffnung der Sitzung öffentlich

ju verlesen und ins Protocol! aufzunehmen; nur für
Debatten können die Sitzungen geheim seyn, nicht für
Beschlüsse. Der Geist der Constitution sagt das hin»
känglich, wenn auch ihr Buchstabe darüber in Nnge»

wißheit lassen sollte. Die constitutionellc Oeffentlichkeit
der Sitzungen würde ganz illusorisch, wenn nicht nur De-
batten geführt, sondern auch Beschlüsse in geheimen

Sitzungen genommen werden könnten. Muret will,
daß auch der Oberschreiber und der Dollmetscher den
geschloßnen Sitzungen künftig beiwohnen sollen, und
unterstüzt UsteriS Vorichlag. Fornerau behaupt
tet, es gäbe Fälle wo die Gesetze bis zu ihrer Pro»
mulgation durch die vollziehende Gewalt geheim ge»

halten werden müssen. Ochs verlangt eine Commii»
siou— Angenommen, und in dieselbe geordnet: Usteri,
Lüthi von Solothurn und Fornerau.

(Die Fortsetzung im acht und zwanzigsten Stück.

Grau bunden.
(Fortsetzung.)

Die Aristokraten, weil sich ihre Glieder meistens
in den Ring einer einzigen grossen Familie conceiu
Wirten, handelten bestimmt nach einerlei
Plan; an ihrer Spitze stand dirigirend der Minist«
Ulysses Salis von Marschlins, ein Mann
von außerordentliche» Geisieseigenschaften, auch >ni

Auslande berühmt. — Die Patrioten kannten keim»
andern Plan, als überall der Herrscherfamilie entg«
gen zu arbeiten, und deren Gewalt in der Republik
zu brechen. Sie waren wohl meistens ohne Anführet,
ohne Einheit; daher sie sich untereinander nicht selle»

entzweiten und widersprachen, ein Beweis daß ihtt
Parthei keine Fakt ion war. — Das Herrschers«
schlecht, reicher denn jedes andere Haus des Fre/>

staats, schonte des klingenden Geldes nirgends, wen»

man durch dessen Zauber zu siegen hoffen durfte; -
die Patrioten sparten das Geld, streuten statt dessen

Grundsätze aus, und erwarteten den Sieg durch die

Waffen der Wahrheit. — Geld ist ein Befruchtung^
Mittel, welches überall empfänglichen Boden findti;
Grundsäzze sind eine Saat, welche auf schon »w

-gebautem Lande gestreut seyn will auf brachem W
ker aber verdorrt.

Die Revolution t>er Franken war inzwischen a»ê»

gebrochen, und hatte die Gemüther Europa's getheilt,

— Die thätlichen Patrioten nahmen die Sache der

Revolution in Schutz, weil Freiheit und GicillMil
schon die vierhundcrtjährige Losung Bündeus w»t.

Die Herrscherfamilien, theils um wider die Gegnw

immer das Gegentheil zu behaupten, theils auch, wen

die Revolution ihrem Hause in Rüksicht der ftenidc»

Kriegsdienste, derTitel, Orden u. s.w. Nachtheils'
theils weil sie.so wenig als zwei Drittel Europas
glauben konnten daß Frankreich wider eine so furc»''

bar glänzende Coalition^ und wider so viel i»»^
Zerrüttungen obsiegen würde, ergrief die Mewt»>S

gegen die Revolutionssache. ^Alle diese Umstände beschleunigten den offne

Krieg beider Partheicn in den rhätischen Gebirgs».
Die Fortsetzung solgt.

Dienstags Nachmittags den 29. wird das 201

Stück ausgegeben.
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